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Seit 1. Januar 2007 ist die CD-ROM neu gestaltet und preisgünstiger.

Die CD-ROM wird jetzt als Doppel-CD „SGV. NRW. und SMBl. NRW.“ herausgegeben.

Sie enthält somit stets das gesamte Landesrecht und alle Verwaltungsvorschriften (Erlasse) auf dem 

aktuellen Stand.

Im Abonnement kostet diese Doppel-CD nicht mehr als früher eine Einzel-CD, nämlich nur 77 €

pro Jahr.

Die aktuelle CD-ROM, Stand 1. Juli 2008, ist Mitte August erhältlich.

Das Bestellformular mit den Preisen befi ndet sich im GV-Blatt 2006 Nr. 29, S. 472.

Informationen zur CD-ROM fi nden Sie auch im Internet über das Portal: http://sgv.im.nrw.de.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: http://sgv.im.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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2011

Zwölfte Verordnung
zur Änderung 

der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung
Vom 18. November 2008

Aufgrund des § 2 Abs. 2 und des § 6 des Gebührengeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. August 1999 
(GV. NRW. S. 524), zuletzt geändert durch Artikel 5 
Nr. 5 des Hochschulfreiheitsgesetzes vom 31. Oktober 
2006 (GV. NRW. S. 474), wird verordnet:

Artikel I

Die Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung vom 
3. Juli 2001 (GV. NRW. S. 262), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 10. Juni 2008 (GV. NRW. S. 478), wird 
wie folgt geändert:

Im Allgemeinen Gebührentarif werden folgende Ände-
rungen vorgenommen:

 1.   Der Abschnitt „Allgemeiner Gebührentarif, Inhalts-
übersicht“ wird wie folgt geändert:

 a)   Bei Tarifstelle 5 b werden die Wörter „Ausfüh-
rung des Lebenspartnerschaftsgesetzes“ durch 
das Wort „Personenstandswesen“ ersetzt.

 b)   Nach der Tarifstelle 15 h wird die Tarifstelle „15 i 
Durchführung des Gesetzes zur Ausführung des 
Protokolls über Schadstofffreisetzungs- und 
-verbringungsregister vom 21. Mai 2003 sowie 
zur Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 166/2006 vom 6. Juni 2007 (BGBl. I S. 1002) 
in der jeweils geltenden Fassung“ eingefügt.

 2.   Die Tarifstelle 2.9.3 wird gestrichen, die bisherigen 
Tarifstellen 2.9.4 bis 2.9.6.8 werden Tarifstellen 2.9.3 
bis 2.9.5.8.

 3.   In der Tarifstelle 3.1.11 wird in der Zeile Gebühr die 
Zahlenangabe „100 bis 1000“ durch die Zahlenanga-
be „100 bis 5000“ ersetzt.

 4.   Die Tarifstelle 3.2.2 erhält folgende neue Fassung:

  „Schriftliche Auskünfte aus dem Berechtsamtsbuch 
und den Berechtsamtsurkunden, Ablichtungen (§ 76 
Abs. 2 BBergG)

 Gebühr: je Bergwerksfeld, Euro 1 bis 100“.

 5.   In der Tarifstelle 3.2.5 wird in Satz 1 vor der Text-
angabe „Auszüge aus“ die Textangabe „Analoge 
oder digitale“ eingefügt.

 6.  Die Tarifstelle 5 b erhält folgende neue Fassung:

 „5b
 Personenstandswesen

  (Reihenfolge der Darstellung: Tarifstelle / Gegen-
stand / Gebühr Euro)

 5 b.1 Eheschließung
 5 b.1.1
  Prüfung der Ehevoraussetzungen bei der Anmeldung 

der Eheschließung oder bei der Ausstellung eines 
Ehefähigkeitszeugnisses

 Gebühr: Euro 40

 5 b.1.2
  Prüfung der Ehevoraussetzungen, wenn ausländi-

sches Recht zu beachten ist
 Gebühr: Euro 66

 5 b.1.3
  Vornahme der Eheschließung durch ein anderes als 

das für die Anmeldung der Eheschließung zuständi-
ge Standesamt

 Gebühr: Euro 40

 5 b.1.4 
  Vornahme der Eheschließung außerhalb der übli-

chen Öffnungszeiten des Standesamtes, ausgenom-

  men bei lebensgefährlicher Erkrankung eines Erklä-
renden

 Gebühr: Euro 66

 5 b.1.5
  Beschaffung eines Ehefähigkeitszeugnisses für einen 

Ausländer
 Gebühr: Euro 40

 5 b.2 Begründung einer Lebenspartnerschaft
 5 b.2.1
  Prüfung der Voraussetzungen für die Begründung 

einer Lebenspartnerschaft bei der Anmeldung der 
Begründung

 Gebühr: Euro 40

 5 b.2.2
  Prüfung der Voraussetzungen, wenn ausländisches 

Recht zu beachten ist
 Gebühr: Euro 66 

 5 b.2.3
  Mitwirkung an der Begründung einer Lebenspart-

nerschaft durch ein anderes als das für die Anmel-
dung der Lebenspartnerschaft zuständige Standes-
amt

 Gebühr: Euro 40

 5 b.2.4
  Mitwirkung an der Begründung einer Lebenspart-

nerschaft außerhalb der üblichen Öffnungszeiten des 
Standesamtes, ausgenommen bei lebensgefährlicher 
Erkrankung eines Erklärenden

 Gebühr: Euro 66

 5 b.3 Namensrechtliche Erklärungen
 5 b.3.1
  Beurkundung oder Beglaubigung einer Erklärung, 

Einwilligung oder Zustimmung zur Namensführung 
auf Grund familienrechtlicher Vorschriften

 Gebühr: Euro 21

 5 b.3.2
  Erteilung einer Bescheinigung über eine Namensän-

derung oder über eine namensrechtliche Erklärung
 Gebühr: Euro 9

 5 b.4 Sonstige Amtshandlungen
 5 b.4.1
  Nachträgliche Beurkundung einer Eheschließung 

oder der Begründung einer Lebenspartnerschaft so-
wie einer Geburt nach §§ 34 bis 36 PStG

 Gebühr: Euro 40

 5 b.4.2
  Nachträgliche Beurkundung eines Sterbefalls nach 

§ 36 PStG
 Gebühr: Euro 21

 5 b.4.3 
  Aufnahme einer Niederschrift über eine eidesstattli-

che Versicherung
 Gebühr: Euro 21

 5 b.4.4
  Erteilung einer beglaubigten Abschrift oder eines 

Auszuges aus einem bis zum 31. Dezember 2008 
 angelegten Personenstandsbuch oder den früheren 
Standesregistern

 Gebühr: Euro 10

 5 b.4.5
  Erteilung einer Personenstandsurkunde gemäß § 55 

PStG
 Gebühr: Euro 10

 5 b.4.6
  Für ein zweites oder jedes weitere Exemplar einer 

Personenstandsurkunde, einer Abschrift oder eines 
Auszuges, wenn es gleichzeitig beantragt und in ei-
nem Arbeitsgang hergestellt wird, die Hälfte der Ge-
bühr nach Tarifstelle 5 b.4.4 bzw. 4.5
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 5 b.4.7 
  Auskunft aus dem oder Einsicht in ein Personen-

standsregister
 Gebühr: Euro 6

 5 b.4.8
  Auskunft aus einer oder Einsicht in eine Sammel-

akte
 Gebühr: Euro 8

 5 b.4.9
  Suchen eines Eintrags oder Vorgangs, wenn hierfür 

zum Aufsuchen notwendige Angaben nicht gemacht 
werden können, je nach Aufwand

 Gebühr: Euro 17 bis 66

 5 b.4.10
  Eintragung in ein internationales Stammbuch der 

Familie
 Gebühr: Euro 10

 5 b.4.11
  Aufnahme eines Antrags für die Durchführung des 

Verfahrens zur Anerkennung ausländischer Ent-
scheidungen in Ehesachen durch die Landesjustiz-
verwaltung

 Gebühr: Euro 25

 Anmerkung:
  Die Vergütung für einen zugezogenen Dolmetscher 

sowie für einen auf Wunsch der Eheschließungs- 
bzw. Lebenspartnerschaftswilligen besonderen Auf-
wand im Rahmen der Eheschließung bzw. der Be-
gründung einer Lebenspartnerschaft ist als Auslage 
nach § 10 des Gebührengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 23. August 1999 (GV. NRW. 
S. 524) zu erheben.“

 7.   Nach der Tarifstelle 6.1.12 wird folgende neue Tarif-
stelle eingefügt:

 „6.1.13
  Selbstständiges Entschädigungsverfahren innerhalb 

sowie außerhalb der förmlichen Enteignung nach 
§ 28 I, § 41 EEG NW

  Gebühr: Euro 0,5 v. H. der festgesetzten Entschädi-
gung / des Streitwerts; 

 mindestens 
 Gebühr: Euro 45“.

 8.   Nach der Tarifstelle 6.2.9 wird folgende neue Tarif-
stelle eingefügt:

 „6.2.10
  Selbstständiges Entschädigungsverfahren innerhalb 

sowie außerhalb der förmlichen Enteignung nach 
§ 111, § 110 Abs. 2, Abs. 3 BauGB

  Gebühr: Euro 0,5 v. H. der festgesetzten Entschädi-
gung / des Streitwerts;

 mindestens 
 Gebühr: Euro 45“.

 9.  Die Tarifstelle 10.3 erhält folgende neue Überschrift:

  „Nichtärztliche Heilberufe, Familienpfl ege und Hel-
ferberufe in der Pfl ege“.

10.  In der Tarifstelle 10.3.1 werden eingefügt

 a)   nach dem Wort „Krankenpfl egepersonen“ ein 
Komma und das Wort „Altenpfl egepersonen“,

 b)   nach dem Wort „Podologen“ ein Komma und die 
Wörter „Krankenpfl egehelfer, Krankenpfl egeas-
sistenten, Altenpfl egehelfer, Familienpfl eger“ 
und

 c)   nach den Wörtern „nichtärztliche Heilberufe“ die 
Wörter „sowie für fachweitergebildete Kranken- 
und Altenpfl egepersonen“.

11.  Folgende neue Tarifstelle wird eingefügt:

 „10.3.6
 Abschlussprüfung der Fachweiterbildungen
 Gebühr: Euro 52“.

12.   In der Tarifstelle 10.11.1 wird das Wort „Ausbil-
dungsstätten“ durch die Wörter „Aus- und Weiter-
bildungsstätten“ ersetzt.

13.  Die Tarifstelle 13 Buchstabe a wie folgt geändert:

 a)   Die Angabe „NW“ wird an zwei Stellen durch die 
Angabe „NRW“ ersetzt.

 b)   Die Angabe „07. März 1990“ wird durch die An-
gabe „23. März 2004“ ersetzt.

 c)   Die Angabe „156“ wird durch die Angabe „146“ 
ersetzt.

 d)   Nach der Angabe „156“ werden die Wörter „in 
der jeweils geltenden Fassung“ eingefügt.

14.   Bei Tarifstelle 13.4.2 wird die Angabe „§ 13 Abs. 3“ 
durch die Angabe „§ 13 Abs. 2“ ersetzt.

15.  Es wird folgende Tarifstelle neu eingeführt:
  „15 i Durchführung des Gesetzes zur Ausführung 

des Protokolls über Schadstofffreisetzungs- und 
-verbringungsregister vom 21. Mai 2003 sowie zur 
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 
vom 6. Juni 2007 (BGBl. I S.1002) in der jeweils gel-
tenden Fassung

  15 i.1 Prüfung des Berichts nach § 3 Abs. 1 und § 5 
Abs. 3 des Gesetzes sowie Artikel 5 und Artikel 9 
Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 166/2006

 Gebühr: Euro 100 bis 1200

  15 i.2 Entscheidung über die Verlängerung der Frist 
nach § 3 Abs. 2 des Gesetzes

 Gebühr: Euro 50 bis 500“.

16.  In der Tarifstelle 23.1.2 

 a)   werden nach dem Wort „ Erteilung“ die Wörter 
„sowie Verlängerung, Änderung oder Erweite-
rung“ eingefügt und 

 b)   in der Klammer wird die Angabe „Abs. 1“ gestri-
chen.

17.   Die Tarifstellen 23.1.3 und 23.1.4 werden aufgeho-
ben.

18.   Die bisherige Tarifstelle 23.1.5 wird zur neuen Tarif-
stelle 23.1.3.

19.   Die bisherige Tarifstelle 23.1.6 wird zur neuen Tarif-
stelle 23.1.4.

  In der Klammer werden die Wörter „des Rates 
78/1026/EWG“ durch die Wörter „2005/36/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Sep-
tember 2005 (ABl. EU Nr. L 255 S. 22)“ ersetzt.

20.   Nach der Tarifstelle 23.4.1.2.35 wird folgende Tarif-
stelle neu eingefügt:

 „23.4.1.2.36
  Entscheidung über den Antrag auf Änderung einer 

Genehmigung nach Artikel 20 Verordnung (EG) 
Nr. 1774/2002 i. V. m. Anhang VIII der Verordnung

 Gebühr: Euro 50 bis 300“.

21.   Die Tarifstelle 23.4.3.6 wird wieder neu besetzt und 
erhält folgende Fassung.

 „23.4.3.6
  Entscheidung über die Erteilung einer Ausnahmege-

nehmigung nach § 4 Abs. 2 der EG-Blauzungenbe-
kämpfung-Durchführungsverordnung in der Neu-
fassung der Bekanntmachung vom 24. September 
2008 (BGBl. I S. 1905) in der jeweils geltenden Fas-
sung für ein Tier oder einen Bestand

 Gebühr: Euro 10 bis 150“.

22.   Nach der Tarifstelle 23.4.3.10.3 wird folgende Tarif-
stelle neu eingefügt:

 „23.4.4
  Ausstellung einer Transportgenehmigung aufgrund 

des Tierseuchenrechts ohne amtstierärztliche Unter-
suchung von Tieren oder Tierbeständen

 Gebühr: Euro 5 bis 100“.

23.   Nach der Tarifstelle 23.5.1.10 wird folgende Tarif-
stelle neu eingefügt:
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 „23.5.1.11 
  Entscheidung über einen Antrag auf Zulassung von 

Ausnahmen bezüglich der Abholung/ Sammlung, 
Beförderung, Behandlung, Verwendung und Beseiti-
gung ehemaliger Lebensmittel im Sinne von Artikel 
6 Abs. 1 Buchstabe f der VO (EG) 1774/2002 nach 
der Verordnung (EG) Nr. 197/2006 vom 3. Februar 
2006 (ABl. EU Nr. L 32 S. 13) mit Übergangsmaß-
nahmen gemäß der VO (EG) Nr. 1774/2002 in der je-
weils geltenden Fassung

 Gebühr: Euro 50 bis 3000“.

24.   In den Tarifstellen 23.6.5.1.1.1, 23.8.9.1.1, 23.9.1.2, 
23.10.1.1.1 und 23.13.2.1.1 wird der Text von „– für 
Beamtinnen und Beamte des höheren Dienstes …“ 
bis „Euro 8,25“ ersetzt durch den Text „sind nach 
den Stundensätzen zu berechnen, die im RdErl. d. In-
nenministeriums „Richtwerte für die Berücksichti-
gung des Verwaltungsaufwandes bei der Festlegung 
der nach dem Gebührengesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen zu erhebenden Verwaltungsgebüh-
ren“ v. 15. Juli 2008 (MBl. NRW. S. 390), in der je-
weils gültigen Fassung, für die jeweilige Laufbahn be-
kannt gegeben sind, der die Handelnden angehören.“

25.   In der Tarifstelle 23.7.1 werden nach dem Wort „Er-
laubniserteilungen“ die Wörter „nach dem AMG“ 
angefügt.

26.   In der Tarifstelle 23.7.1.1 werden nach der Angabe 
„§ 13 Abs. 1“ die Wörter „zur Herstellung von Tier- 
und Fütterungsarzneimitteln“ eingefügt.

27.  Die Tarifstelle 23.7.1.3 erhält folgende Fassung:

 „23.7.1.3
  Entscheidung über die Rücknahme, den Widerruf 

oder das Ruhen einer Erlaubnis sowie sonstige An-
ordnungen nach § 18

 Gebühr: Euro 50 bis 25 000“.

28.   In der Tarifstelle 23.7.10.4 werden die Wörter „den 
Öffentlichen Gesundheitsdienst LÖGD – Arzneimit-
teluntersuchungsstelle)“ durch die Wörter „Gesund-
heit und Arbeit NRW (Arzneimitteluntersuchungs-
stelle)“ ersetzt.

29.   Nach der Tarifstelle 23.7.10.4 wird folgende Tarif-
stelle neu eingefügt:

 „23.7.10.5
  Überwachung der Tierarzneimittel bei Tierheilprak-

tikern und Tierpsychologen nach § 64 Abs. 3 AMG
 Gebühr: Euro 25 bis 200“.

30.   In der Tarifstelle 23.8.5.1 werden in der Zeile Ge-
bühr die Zahlen wie folgt ersetzt:

 Buchstabe a: „0,51“ durch „0,80“;
 Buchstabe b: „0,68“ durch „0,72“;
 Buchstabe c: „0,13“ durch „0,16“;
 Buchstabe d: „0,11“ durch „0,12“;
 Buchstabe e: „3,21“ durch „2,20“;
  Buchstabe f: „1,20“ durch „1,00“ (je kg Masthähn-

chen „0,0012“ durch „0,00100“);
  Buchstabe g: „0,95“ durch „0,36“ (je kg Suppenhüh-

ner „0,00095“ durch „0,00036“);
  Buchstabe h: „0,87“ durch „1,21“ (je kg Truthühner 

„0,00087“ durch „0,00121“).

31.  Die Tarifstelle 23.8.5.2 wird wie folgt geändert:

 a)  Buchstabe a erhält folgende neue Fassung:

  „a) Eiprodukte
   Gebühr: nach dem tatsächlichem Aufwand der 

Kontrollen gemäß Tarifstelle 23.9.1.2“.

 b)   In Buchstabe c wird in der Zeile Gebühr die Zahl 
„4,76“ durch die Zahl „3,85“ ersetzt.

32.   Die Tarifstelle 23.9.4.2.2 wird durch Buchstabe e er-
gänzt:

 „e) gültige Gebühr ab 1. Juni 2008 Euro 10,40“.

33.  Die Tarifstelle 23.10.3 wird wie folgt geändert:

 a)   In der Tarifstelle 23.10.3.1 werden die Angaben 
„des Gesetzes über den Vollzug des Lebensmit-

tel- und Bedarfgegenständerechts (LMBVG-
NRW) vom 19. März 1985 (GV. NRW. S. 259)“ 
durch die Angaben „des Gesetzes über den Voll-
zug des Lebensmittel-, Futtermittel- und Bedarf-
gegenständerechts (LFBRVG NRW) vom 19. März 
1985 (GV. NRW. S. 259) in der jeweils geltenden 
Fassung“ ersetzt.

 b)   In der Tarifstelle 23.10.3.4 wird die Angabe in 
der Klammer „LMBVG-NRW“ durch die Angabe 
„LFBRVG NRW“ ersetzt.

34.   In der Tarifstelle 23.13.4.3 wird in der Zeile Gebühr 
die Zahl „300“ durch die Zahl „50“ ersetzt.

35.   Die Tarifstellen 24.3.23, 24.3.24 und 24.3.25 werden 
gestrichen.

36.  Die Tarifstelle 28.1.10 wird wie folgt geändert:

 a)   In der Tarifstelle 28.1.10 wird das Wort „Erdwär-
mepumpe“ durch das Wort „Wärmepumpe“ er-
setzt.

 b)   In der Tarifstelle 28.1.10.2 wird Buchstabe „a“ zu 
Buchstabe „b“ und Buchstabe „b“ wird zu Buch-
stabe „c“.

 Der Buchstabe a (neu) erhält folgende Fassung:

  „Erlaubnisverfahren für Anlagen, bei denen das ver-
einfachte Verfahren nach § 44 Abs. 1 LWG nicht zur 
Anwendung gelangt.“

 bis 50kJ/s
 Gebühr: Euro 250“.

37.   In der Tarifstelle 28.2.5.2 wird in der Zeile Gebühr 
die Zahl „50“ durch die Zahl „250“ ersetzt.

38.  Die Tarifstelle 28.2.7 wird wie folgt geändert:

 a)   In der Tarifstelle 28.2.7.3 wird in der Zeile Ge-
bühr nach der Zahl „500“ die Angabe „bis 2000“ 
angefügt.

 b)   In der Tarifstelle 28.2.7.4 wird in der Zeile Ge-
bühr nach der Zahl „500“ die Angabe „bis 2000“ 
angefügt.

 c)   In der Tarifstelle 28.2.7.5 wird in der Zeile Ge-
bühr die Zahl „100“ durch die Zahl „500“ er-
setzt.

39.  Die Tarifstelle 28.2.8 wird wie folgt geändert:

 a)   In der Tarifstelle 28.2.8.1 wird in der Zeile Ge-
bühr nach der Zahl „500“ die Angabe „bis 2000“ 
angefügt.

 b)   In der Tarifstelle 28.2.8.3 wird in der Zeile Ge-
bühr die Zahl „100“ durch die Zahl „500“ er-
setzt.

Artikel II

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 18. November 2008

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Innenminister

Dr. Ingo  Wo l f

– GV. NRW. 2008 S. 690
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203016

Zweite Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über die Ausbildung und Prüfung 
für die Laufbahn 

des tierärztlichen Dienstes 
in der Veterinärverwaltung 

im Land Nordrhein-Westfalen
Vom 12. November 2008

Auf Grund des § 16 des Landesbeamtengesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. Mai 1981 (GV. 
NRW. S. 234, ber. 1982 S. 256), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. 
S. 393), wird im Einvernehmen mit dem Innenministe-
rium und dem Finanzministerium verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für 
die Laufbahn des tierärztlichen Dienstes in der Veteri-
närverwaltung im Land Nordrhein-Westfalen vom 22. 
Mai 2006 (GV. NRW. S. 314), geändert durch Verordnung 
vom 18. Dezember 2006 (GV. NRW. 2007 S. 24), wird wie 
folgt geändert:

1.  In § 2 wird Absatz 3 gestrichen.

2.  § 3 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 1 werden die Wörter „Ministerium (Einstel-
lungsbehörde)“ durch die Wörter „Landesamt für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Landesamt) 
als Einstellungsbehörde“ ersetzt.

3.  § 7 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 werden nach dem Wort „Landesamt“ 
die Wörter „für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz“ gestrichen.

 b)   Absatz 2 wird gestrichen; die bisherigen Absätze 3 
und 4 werden Absätze 2 und 3.

4.  § 8 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 2 Nummer III. werden nach dem Wort 
„Landesamt“ die Wörter „für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz“ gestrichen.

 b)   In Absatz 6 Satz 4 wird das Wort „Ministerium“ 
durch das Wort „Landesamt“ ersetzt.

5.  § 10 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 1 Satz 1 und in Absatz 5 wird jeweils das 
Wort „Ministerium“ durch das Wort „Landesamt“ 
ersetzt.

6.  § 14 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 wird das Wort „Ministerium“ durch 
das Wort „Landesamt“ ersetzt.

  bb)  In Satz 2 wird das Wort „Dieses“ durch die 
Wörter „Das Ministerium“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt neu gefasst:

    „1. zwei beim Landesamt beschäftigten Per-
sonen mit der Befähigung für die Laufbahn 
des tierärztlichen Dienstes in der Veterinär-
verwaltung davon eine Person als Vorsitzende 
oder Vorsitzender,“.

  bb)   Die bisherige Nummer 2 wird gestrichen; die 
bisherigen Nummern 3 bis 6 werden Num-
mern 2 bis 5.

  cc)   Die neue Nummer 2 wird wie folgt neu gefasst:

    „2. einer weiteren Person mit der Befähigung 
für die Laufbahn des tierärztlichen Dienstes 
in der Veterinärverwaltung im Land Nord-
rhein-Westfalen des Ministeriums oder des 
Landesamts,“.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
in Kraft.

Düsseldorf, den 12. November 2008

Der Minister
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Eckhard  U h l e n b e r g

– GV. NRW. 2008 S. 693

2125

Verordnung zur Änderung 
der Verordnung

zur Errichtung einer integrierten 
Untersuchungsanstalt 

im Regierungsbezirk Detmold
Vom 13. November 2008

Auf Grund des § 3 Abs. 1 sowie des § 5 Satz 1 des Geset-
zes zur Bildung integrierter Untersuchungsanstalten 
für Bereiche des Verbraucherschutzes (IUAG NRW) vom 
11. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 662) wird verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung zur Errichtung einer integrierten Unter-
suchungsanstalt im Regierungsbezirk Detmold vom 20. 
Dezember 2007 (GV. NRW. S. 740) wird wie folgt geän-
dert:

1.   Die Bezeichnung der Verordnung erhält folgende Fas-
sung:

  „Verordnung zur Errichtung integrierter Untersu-
chungsanstalten für Bereiche des Verbraucherschut-
zes“.

2.   Nach der Eingangsformel wird folgende Gliederungs-
angabe eingefügt:

 „Teil 1
 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt 

Ostwestfalen-Lippe“.

3.  Nach § 7 wird folgender Teil 2 eingefügt:

 „Teil 2
 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt 

Rhein-Ruhr-Wupper

 § 8 
 Errichtung

  (1) Im Regierungsbezirk Düsseldorf wird aus dem 
Staatlichen Veterinäruntersuchungsamt Krefeld und 
den kommunalen Untersuchungsämtern der Städte 
Essen und Wuppertal und des Kreises Wesel eine 
integrierte Untersuchungsanstalt für Bereiche des 
Verbraucherschutzes (Untersuchungsanstalt) gebildet 
und als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts 
zum 1. Januar 2009 errichtet.

  (2) Die Untersuchungsanstalt führt den Namen „Che-
misches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-
Ruhr-Wupper“ (CVUA-RRW) mit dem Zusatz 
„Anstalt des öffentlichen Rechts“.

  (3) Zum Einzugsbereich der Untersuchungsanstalt 
gehören im Regierungsbezirk Düsseldorf die Städte 
Essen, Krefeld, Mülheim, Oberhausen, Remscheid, 
Solingen, Wuppertal sowie der Kreis Wesel.
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 § 9 
 Träger der Untersuchungsanstalt

  Träger der Untersuchungsanstalt sind das Land NRW 
sowie die Städte Essen, Krefeld, Mülheim, Oberhau-
sen, Remscheid, Solingen, Wuppertal und der Kreis 
Wesel (Kommunen).

 § 10 
 Verwaltungsrat

  (1) Der Verwaltungsrat wird aus zwei Vertreterinnen 
oder Vertretern des Landes und jeweils einer Vertre-
terin oder einem Vertreter jeder Kommune gebildet.

  (2) Die Vertretung des Landes hat insgesamt acht 
Stimmen. Jede Vertreterin oder jeder Vertreter einer 
Kommune hat eine Stimme.

  (3) Den Vorsitz führt eine Vertreterin oder ein Ver-
treter des Landes. Die Stellvertretung wird von den 
kommunalen Vertreterinnen und Vertretern mit ein-
facher Mehrheit gewählt.

 § 11 
 Vorstand

  Der Vorstand besteht aus einer oder einem Vor-
standsvorsitzenden und mindestens einem weiteren 
 Vorstandsmitglied. Der Leiter des Staatlichen Veteri-
näruntersuchungsamtes Krefeld wird zum Vorstands-
vorsitzenden, der Leiter des Instituts für Lebensmit-
teluntersuchungen und Umwelthygiene des Kreises 
Wesel wird zum weiteren Vorstandsmitglied bestellt. 
Das Recht des Verwaltungsrates, nach § 8 Abs. 3 
Nr. 3 IUAG NRW die in Satz 2 geregelte Besetzung 
des Vorstandes zu ändern, bleibt unberührt.

 § 12 
 Stammkapital

  Das Stammkapital der Untersuchungsanstalt beträgt 
240.000 Euro.

 § 13 
 Aufgaben der Untersuchungsanstalt

  Über die in § 4 IUAG NRW bestimmten Aufgaben 
hinaus werden der Untersuchungsanstalt die Durch-
führung vergleichbarer Aufgaben auf dem Gebiet des 
Gentechnikrechts und der Untersuchung von Tierarz-
neimitteln, mit Ausnahme der Untersuchung von Fer-
tigarzneimitteln, übertragen.

 § 14 
 Personal

  (1) Die bei Errichtung der Untersuchungsanstalt in 
den in § 8 Abs. 1 genannten Untersuchungsämtern 
beschäftigten Beamten werden entsprechend § 17 
Abs. 7 IUAG NRW in den Dienst der Untersuchungs-
anstalt übergeleitet. Die beim Kreis Wesel bestehen-
den Ausbildungsverhältnisse zum Beruf Chemielabo-
rant oder Chemielaborantin gehen entsprechend § 17 
Abs. 2 IUAG NRW auf die Untersuchungsanstalt 
über.

  (2) Die bei Errichtung der Untersuchungsanstalt in 
den in § 8 Abs. 1 genannten Untersuchungsämtern 
tarifl ich Beschäftigten sollen der Untersuchungsan-
stalt im Wege der Personalgestellung zur Verfügung 
gestellt werden.“

4.   Nach § 14 (neu) wird folgende Gliederungsangabe 
eingefügt:

 „Teil 3
 Schlussvorschriften“.

5.  § 8 wird zu § 15.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.

Düsseldorf, den 13. November 2008

Der Minister 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Eckhard  U h l e n b e r g

– GV. NRW. 2008 S. 693

2251

Bekanntmachung 
des Elften Staatsvertrages zur Änderung 

rundfunkrechtlicher Staatsverträge
(Elfter Rundfunkänderungsstaatsvertrag

Vom 28. Oktober 2008

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung 
am 23. Oktober 2008 gemäß Artikel 66 Satz 2 der Lan-
desverfassung dem Elften Staatsvertrag zur Änderung 
rundfunkrechtlicher Staatsverträge

(Elfter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) zugestimmt.

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekannt gemacht.

Der Tag des Inkrafttretens des Staatsvertrages wird 
gemäß Artikel 3 Abs. 2 des Staatsvertrages gesondert 
bekannt gemacht.

Düsseldorf, den 28. Oktober 2008

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten

(L. S.) Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Elfter Staatsvertrag 
zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge

(Elfter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)

Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1
Änderung des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages

Der Rundfunkfi nanzierungsstaatsvertrag vom 31. August 
1991, zuletzt geändert durch den Neunten Rundfunkän-
derungsstaatsvertrag vom 31. Juli bis 10. Oktober 2006, 
wird wie folgt geändert:
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1.  § 8 wird wie folgt gefasst:

 „§ 8
 Höhe der Rundfunkgebühr

  Die Höhe der Rundfunkgebühr wird monatlich wie 
folgt festgesetzt:

 1.  Die Grundgebühr: 5,76 Euro

 2.  Die Fernsehgebühr: 12,22 Euro.“

2.  § 9 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 wird die Prozentzahl „93,1373“ durch 
die Prozentzahl „93,0219“ und die Prozentzahl 
„6,8627“ durch die Prozentzahl „6,9781“ ersetzt.

 b)   In Absatz 2 wird die Prozentzahl „61,0994“ durch 
die Prozentzahl „60,5086“ und die Prozentzahl 
„38,9006“ durch die Prozentzahl „39,4914“ 
ersetzt.

 c)   In Absatz 3 Satz 3 wird der Betrag „145,96 Mio. 
Euro“ ersetzt durch den Betrag „163,71 Mio. 
Euro“.

3.  § 17 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 3 wird das Datum „31. Dezember 2008“ 
ersetzt durch das Datum „31. Dezember 2012“.

 b)   In Satz 4 wird das Datum „31. Dezember 2008“ 
ersetzt durch das Datum „31. Dezember 2012“.

Artikel 2
Änderung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages

In § 18 Abs. 1 Satz 2 des Jugendmedienschutz-Staatsver-
trages vom 10. bis 27. September 2002, zuletzt geändert 
durch den Zehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag 
vom 19. Dezember 2007, wird das Datum „31. Dezember 
2008“ ersetzt durch das Datum „31. Dezember 2012“.

Artikel 3
Kündigung, In-Kraft-Treten, Neubekanntmachung

(1) Für die Kündigung der in Artikel 1 und 2 geänderten 
Staatsverträge sind die dort vorgesehenen Kündigungs-
vorschriften maßgebend.

(2) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. 
Sind bis zum 31. Dezember 2008 nicht alle Ratifi kations-
urkunden bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden der 
Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt, wird der 
Staatsvertrag gegenstandslos.

(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerprä-
sidentenkonferenz teilt den Ländern die Hinterlegung 
der Ratifi kationsurkunden mit.

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des 
Rundfunkfi nanzierungsstaats vertrages und des Jugend-
medienschutz-Staatsvertrages in der Fassung, die sich 
aus den Artikeln 1 und 2 ergibt, mit neuem Datum 
bekannt zu machen.

Berlin, den 12. Juni 2008

Für das Land Baden-Württemberg

Günther  H.  O e t t i n g e r

Für den Freistaat Bayern:

Günther  B e c k s t e i n

Für das Land Berlin:

Klaus  W o w e r e i t

Für das Land Brandenburg:

Matthias  P l a t z e c k

Für die Freie Hansestadt Bremen:

Jens  B ö h r n s e n

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:

Ole  von  B e u s t

Für das Land Hessen:

R.  K o c h

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:

H.  R i n g s t o r f f

Für das Land Niedersachsen:

Christian  W u l f f

Für das Land Nordrhein-Westfalen:

Jürgen  R ü t t g e r s

Für das Land Rheinland-Pfalz:

Kurt  B e c k

Für das Saarland:

Peter  M ü l l e r

Für den Freistaat Sachsen:

St.  T i l l i c h

Für das Land Sachsen-Anhalt:

B ö h m e r

Für das Land Schleswig-Holstein:

Peter  Harry  C a r s t e n s e n

Für den Freistaat Thüringen:

Dieter  A l t h a u s

– GV. NRW. 2008 S. 694

77

Bekanntmachung
über die Vereinbarung zwischen

den Ländern Hessen, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen

und dem Land Rheinland-Pfalz 
zur Aufl ösung des Staatlichen 

Heilquellenamtes Bad Ems
Vom 20. März 2008

Der Landtag hat in seiner Sitzung am 17. September 
2008 gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landesverfassung der 
Vereinbarung zwischen den Ländern Hessen, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen und dem Land Rheinland-
Pfalz zur Aufl ösung des Staatlichen Heilquellenamtes 
Bad Ems zugestimmt.

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekannt gemacht.

Der Tag des Inkrafttretens des Staatsvertrages wird 
gemäß der Protokollerklärung zu der Vereinbarung 
gesondert bekannt gemacht.

Düsseldorf, den 23. September 2008

Der Ministerpräsident
des Landes Nordrhein-Westfalen

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s
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Vereinbarung

Zwischen den Ländern

Hessen,
vertreten durch das Hessische Ministerium der Finanzen,

Niedersachsen,
vertreten durch den Niedersächsischen Finanzminister,

Nordrhein-Westfalen,
vertreten durch den Minister für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen,

und dem Land

Rheinland-Pfalz
vertreten durch die Ministerin für Umwelt, Forsten und 
Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz,

wird Folgendes vereinbart.:

§ 1

Die „Verwaltungsvereinbarung über die Aufgaben des 
Staatlichen Heilquellenamtes Bad Ems vom 15.3./ 
22.10.1966“ wird zum Ablauf des 31.12.2007 einver-
nehmlich aufgehoben.

§ 2

Die Länder Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-West-
falen entrichten an das Land Rheinland-Pfalz bis zu dem 
in § 1 genannten Zeitpunkt einen jährlichen Beitrag zu 
den Personal-, und Sachausgaben – einschließlich Ver-
sorgungslasten wie auch Beihilfen und Vergütungen des 
im Ruhestand lebenden Leiters gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 
der Verwaltungsvereinbarung vom 15.3./22.10.1966 – für

– den Leiter des Heilquellenamtes,

– einen technischen Angestellten und

– eine Bürokraft.

Dieser Beitrag errechnet sich nach folgendem festen Ver-
teilerschlüssel:

Hessen insgesamt 43,0%
(Bad Wildungen 13,0%; Bad Nau-
heim 7,5%; Bad Salzhausen 5,1%; 
Bad Schwalbach 8,7%; Schlan-
genbad 6,5%; Bad Hersfeld 2,2%);

Niedersachsen insgesamt 26,5%
(Bad Pyrmont 15,0%; 
Bad Nenndorf 11,5%);

Nordrhein-Westfalen insgesamt 10,1%
(Bad Oeynhausen 10,1%);

Rheinland-Pfalz insgesamt 20,4%
(Staatsbad Bad Bertrich GmbH 
4,4%; Staatsbad Bad Dürkheim 
GmbH 2,3%; Staatsbad Bad Ems 
GmbH 8,0%; Staatsbad Bad 
Bergzabem GmbH 1,9%; Mineral-
brunnen Teinach AG 3,8%).

§ 3

Die Länder Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-West-
falen leisten ab dem 1.1.2008 an das Land Rheinland-
Pfalz fortlaufend einen jährlichen Beitrag zu den weiter 
anfallenden Versorgungslasten, einschließlich Beihilfen 
und Vergütungen, für den im Ruhestand lebenden ehe-
maligen Leiter des Heilquellenamtes, Herrn Baudirektor 
a. D. Estenfelder und seine Ehefrau nach dem in § 2 
angeführten Schlüssel.

§ 4

Der jährliche Beitrag nach § 3 ist jeweils zum 1. Juli 
eines jeden Jahres als Abschlagszahlung auf das lau-
fende Jahr fällig. Die Abschlagszahlung lichtet sich nach 
der Höhe der Aufwendungen des Vorjahres und wird im 
Folgejahr auf der Grundlage der tatsächlichen Belastun-
gen mit abgerechnet. Die Beihilfe wird dabei pauschal 
mit 15 % der Versorgungslasten angesetzt.

§ 5

Zahlungen Dritter werden auf die Zahlungen des ver-
pfl ichteten Landes angerechnet.

Für das Land Rhein-
land-Pfalz

(L. S.)

Mainz, 19. Dezember 2007

Die Ministerin für Umwelt, 
 Forsten und Verbraucherschutz 
Rheinland-Pfalz

Margit  C o n r a d

Für das Land Hessen

(L. S.)

Wiesbaden, 20. Dezember 2007

Der Hessische Minister 
der  Finanzen

Karlheinz  W e i m a r

Für das Land Nieder-
sachsen

(L. S.)

Hannover, 14. Dezember 2007

Der Niedersächsische 
Finanzminister

Hartmut  M ö l l r i n g

Für das Land Nord-
rhein-Westfalen

Düsseldorf, 20. März 2008

Der Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales des Landes 
Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2008 S. 695

763
764

Gesetz zur Änderung 
aufsichtsrechtlicher, insbesondere sparkassen-

rechtlicher Vorschriften
Vom 18 November 2008

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung 
aufsichtsrechtlicher, insbesondere sparkassen-

rechtlicher Vorschriften

764
Artikel 1

Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen 
(Sparkassengesetz – SpkG)

Vorbemerkung zum Sprachgebrauch

Zur besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit wird das 
Gesetz dem gängigen Sprachgebrauch angepasst. Der 
Hauptverwaltungsbeamte, von dem beispielsweise die 
Rede ist, soll die Hauptverwaltungsbeamtin ebenso ein-
schließen wie der Begriff des Vorsitzenden die Vorsit-
zende etc. Der hier angesprochene Personenkreis wird 
insoweit um Verständnis gebeten.

Inhaltsübersicht

A. Sparkassen

I. Allgemeine Vorschriften

§  1   Errichtung von Sparkassen und Zweigstellen, 
Rechts form der Sparkassen

§  2 Unternehmenszweck, öffentlicher Auftrag

§  3  Regionalprinzip

§  4 Verbund 

§  5 Kontrahierungspfl ichten

§  6 Satzung

§  7 Trägerschaft und Haftung

II. Verwaltung der Sparkassen
1. Träger und Organe der Sparkasse

§  8 Aufgaben der Vertretung des Trägers

§  9 Organe

§ 10 Zusammensetzung des Verwaltungsrates
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§ 11 Vorsitz im Verwaltungsrat
§ 12 Mitglieder des Verwaltungsrates 
§ 13  Unvereinbarkeit, Abberufung von Verwaltungs-

ratsmitgliedern
§ 14 Tätigkeitsdauer der Verwaltungsratsmitglieder
§ 15 Aufgaben des Verwaltungsrates 
§ 16  Sitzungen und Beschlussfassungen des Verwal-

tungsrates
§ 17 Beanstandungen
§ 18 Sitzungsgeld
§ 19  Zusammensetzung des Vorstandes, Unvereinbar-

keit
§ 20 Aufgaben des Vorstandes

2. Gemeinsame Vorschriften für die Mitglieder 
der Sparkassenorgane

§ 21  Gründe der Ausschließung von der Mitwirkung bei 
Entscheidungen

§ 22 Amtsverschwiegenheit der Organmitglieder

3. Dienstkräfte der Sparkasse

§ 23 Arbeitnehmer, Amtsverschwiegenheit

III. Rechnungslegung, Jahresabschluss und 
Vermögenseinlagen stiller Gesellschafter

§ 24 Geschäftsjahr und Jahresabschluss
§ 25 Verwendung des Jahresüberschusses, Ausschüttung
§ 26  Vermögenseinlagen stiller Gesellschafter, Genuss-

rechte und nachrangige Verbindlichkeiten

IV. Zusammenlegung und Auflösung 
von Sparkassen

§ 27 Vereinigung von Sparkassen
§ 28  Sonderregelungen aus Anlass der Vereinigung von 

Sparkassen
§ 29  Neuordnung der Sparkassen bei Gebietsänderun-

gen der Träger
§ 30 Übertragung von Zweigstellen
§ 31 Aufl ösung von Sparkassen

B. Sparkassen- und Giroverbände, 
Sparkassenzentralbank

§ 32 Rechtsnatur

§ 33 Satzung

§ 34 Aufgaben

§ 35 Organe

§ 36  Zusammenschluss der Sparkassen- und Girover-
bände

§ 37 Sparkassenzentralbank, Girozentrale

§ 38  Sparkasse in Trägerschaft des Sparkassen- und 
Giroverbandes oder der Sparkassenzentralbank

C. Aufsicht, Verwaltungsvorschriften

§ 39 Aufsichtszuständigkeit

§ 40  Befugnisse der Sparkassenaufsicht, zugleich als 
Aufsicht über die Mitglieder des S-Finanzverbun-
des Nordrhein-Westfalen

§ 41 Befugnisse der Verbandsaufsicht

§ 42 Verwaltungsvorschriften

D. Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 43 Versorgungslasten

§ 44  Übergangsregelung für die Haftung ab dem 19. Juli 
2005 bis zum 31. Dezember 2015

§ 45 Inkrafttreten

A.
Sparkassen

I.
Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Errichtung von Sparkassen und Zweigstellen, 

Rechtsform der Sparkassen

(1) Gemeinden oder Gemeindeverbände können mit 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde Sparkassen als ihre 
Wirtschaftsunternehmen in der Rechtsform einer landes-
rechtlichen Anstalt öffentlichen Rechts nach Maßgabe 
dieses Gesetzes errichten. Ein Ansatz der Sparkassen in 
der Eröffnungsbilanz und dem Jahresabschluss von 
Gemeinden und Gemeindeverbänden ist ausgeschlossen.

(2) Die Sparkassen können im Gebiet ihres Trägers 
Haupt- und Zweigstellen errichten. Kreissparkassen 
dürfen im Gebiet kreisangehöriger Gemeinden und 
Gemeindeverbände mit eigener Sparkasse keine Zweig-
stellen errichten. Bei Vorliegen besonderer Umstände 
kann die Aufsichtsbehörde nach Anhörung der betroffe-
nen Sparkasse, ihres Trägers und des Sparkassen- und 
Giroverbandes Ausnahmen zulassen.

§ 2
Unternehmenszweck, öffentlicher Auftrag

(1) Die Sparkassen haben die Aufgabe, der geld- und 
kreditwirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung und 
der Wirtschaft insbesondere des Geschäftsgebietes und 
ihres Trägers zu dienen.

(2) Die Sparkassen stärken den Wettbewerb im Kredit-
gewerbe. Sie fördern die fi nanzielle Eigenvorsorge und 
Selbstverantwortung vornehmlich bei der Jugend, aber 
auch in allen sonstigen Altersgruppen und Strukturen 
der Bevölkerung. Sie versorgen im Kreditgeschäft vor-
wiegend den Mittelstand sowie die wirtschaftlich schwä-
cheren Bevölkerungskreise. Die Sparkassen tragen zur 
Finanzierung der Schuldnerberatung in Verbraucher- 
oder Schuldnerberatungsstellen bei.

(3) Die Sparkassen führen ihre Geschäfte nach kauf-
männischen Grundsätzen unter Beachtung ihres öffent-
lichen Auftrags. Gewinnerzielung ist nicht Hauptzweck 
des Geschäftsbetriebes.

(4) Die Sparkassen dürfen im Rahmen dieses Gesetzes 
und den nach diesem Gesetz erlassenen Begleitvorschrif-
ten alle banküblichen Geschäfte betreiben.

§ 3
Regionalprinzip

(1) Kreditvergaben sind zulässig an Personen mit Sitz 
oder Niederlassung

a)   innerhalb des Trägergebietes und in dem von der 
Sparkassensatzung festgelegten Gebiet (Satzungsge-
biet) ohne Einschränkung,

b)   außerhalb des Trägergebietes, aber im Inland, nur 
ausnahmsweise,

c)   innerhalb der Europäischen Union und der Schweiz 
nur, wenn die Sparkasse das Kreditgeschäft weiter-
hin überwiegend innerhalb des Träger- und Sat-
zungsgebietes betreibt und insoweit die regionale 
Aufgabenerfüllung als Schwerpunkt erhalten bleibt, 

d)   außerhalb der Europäischen Union nur ausnahms-
weise, wenn die Kredite in unmittelbarem Zusam-
menhang mit der kreditwirtschaftlichen Versorgung 
der Bevölkerung und der Wirtschaft im Satzungsge-
biet stehen (Anknüpfungsgrundsatz).

(2) Die Einschränkungen nach Absatz 1 gelten nicht für

a)   Anlagen in Finanzinstrumenten im Sinne des § 1 
Abs. 11 Satz 1 des Gesetzes über das Kreditwesen 
(KWG) sowie in Derivaten,

b)   Geschäfte in Kreditderivaten innerhalb der deutschen 
Sparkassen-Finanzgruppe,
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c)  Beteiligungen,

d)  Kredite an ein inländisches öffentlich-rechtliches 
Kreditinstitut, eine inländische Sparkasse in privater 
Rechtsform oder ein Institut gemäß § 1 Abs. 1 b 
Gesetz über das Kreditwesen (KWG), das der interna-
tionalen Sparkassenorganisation angehört,

e)  Kredite an Institute für die Abwicklung von Finanz-
dienstleistungen im Rahmen des Außenwirtschafts-
verkehrs.

(3) Die Sparkassen dürfen sich an Unternehmen und 
Einrichtungen nur dann beteiligen, wenn deren Sitz im 
Satzungsgebiet gelegen ist. Bei einem gemeinsamen 
Beteiligungsprojekt mehrerer Sparkassen muss der Sitz 
im Satzungsgebiet einer der beteiligten Sparkassen lie-
gen. Darüber hinaus sind außerhalb des Satzungsgebie-
tes Beteiligungen im Inland ausnahmsweise zulässig, 
wenn das Beteiligungsunternehmen ausschließlich im 
Satzungsgebiet tätig ist. Über diese Grenzen hinaus sind 
im Inland Beteiligungen im Verbund mit der WestLB AG 
im Ausnahmefall, Beteiligungen, die dem Allfi nanzange-
bot der Sparkassen dienen, auch im Verbund mit dem 
zuständigen Sparkassen- und Giroverband zulässig. 
Beteiligungen im In- und Ausland sind ausnahmsweise 
auch dann zulässig, wenn das Beteiligungsunternehmen 
und die Sparkasse ihre Sitze in der gleichen gemeinsa-
men Wirtschaftsregion (z. B. Euregio) haben.

(4) Für Beteiligungen gilt im Einzelnen:

a)   Die Sparkasse ist am Kapital des zuständigen Spar-
kassen- und Giroverbandes beteiligt.

b)   An Unternehmen und Einrichtungen darf sich die 
Sparkasse mit Zustimmung des Verwaltungsrates be-
teiligen. Mittelbare Minderheitsbeteiligungen bedür-
fen dieser Zustimmung nicht.

c)   Bei ausgelagerten Geschäftstätigkeiten ist zudem 
sicherzustellen, dass dort die sparkassenrechtlichen 
Regelungen und Grundsätze in gleicher Weise einge-
halten werden (Mutter-Tochter-Prinzip). Dies gilt 
auch für Beteiligungen an Unternehmen und Einrich-
tungen, die mit solchen der S-Finanzgruppe direkt 
oder indirekt im Wettbewerb stehen. Der Prüfungs-
stelle des zuständigen Sparkassen- und Giroverban-
des ist in diesen Fällen im Gesellschaftsvertrag ein 
Prüfungsrecht einzuräumen, das es ihr ermöglicht, 
bei der Beteiligung die Einhaltung der für die Spar-
kasse geltenden Vorschriften, auch im Wege jederzei-
tiger und unvermuteter Prüfungen, zu überwachen.

d)   Beteiligungen der Sparkasse zur Vermeidung oder 
zum Ausgleich sparkasseneigener Verluste sind nicht 
zulässig. Dies gilt nicht für die vorübergehende Über-
nahme von als Kreditsicherheiten verpfändeten 
Geschäftsanteilen.

Die Regelungen dieses Absatzes fi nden auf Anlagen in 
Anteilscheinen geschlossener Fonds oder vergleichbare 
Anlagen keine Anwendung.

(5) Erweiterungen des Satzungsgebietes sind nur bei 
nachweislicher enger Verfl echtung mit benachbarten 
inländischen Gebieten zulässig. Sie bedürfen für ihre 
Wirksamkeit der Zustimmung der dadurch räumlich 
betroffenen anderen Sparkassen und deren Träger sowie 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

(6) Von den Sparkassen emittierte Wertpapiere dürfen, 
soweit die Börse Düsseldorf zur Verfügung steht, nur an 
dieser Börse zum Börsenhandel eingeführt werden. 
Sofern es zur Ausschöpfung des Marktpotentials not-
wendig ist, dürfen die von den Sparkassen emittierten 
Wertpapiere außer an der Börse Düsseldorf auch inner-
halb der Europäischen Union und in der Schweiz an 
einer Börse eingeführt werden.

§ 4
Verbund

(1) Die Sparkassen bieten Produkte und Dienstleistun-
gen der für sie zuständigen Einrichtungen und Unter-
nehmen, die Aufgaben für die Sparkassen wahrnehmen 
(Sparkassen-Finanzgruppe), an. Die Zusammenarbeit 
mit anderen Geschäftspartnern darf das Verbundprinzip 
und das Regionalprinzip nicht beeinträchtigen.

(2) Die Sparkassen, die Sparkassen- und Giroverbände 
und die Sparkassenzentralbank arbeiten auf der Grund-
lage eines satzungsmäßigen Verbundstatuts (§ 33 Sätze 1 
und 3) im S-Finanzverbund Nordrhein-Westfalen (Ver-
bund) zusammen. Der Verbund hat zum Ziel, durch eine 
gemeinsame Zusammenarbeit der Verbundmitglieder die 
Marktposition von Sparkassen und Sparkassenzentral-
bank weiter auszubauen, ihre Wettbewerbsfähigkeit 
nachhaltig zu stärken, ihre Ertragskraft zu steigern 
sowie ihre Kosten zu optimieren. Die Mitglieder des Ver-
bundes fördern und verwirklichen diese Ziele.

§ 5
Kontrahierungspfl ichten

(1) Die Sparkassen sind verpfl ichtet, Spareinlagen in 
Höhe von mindestens einem Euro entgegenzunehmen.

(2) Die Sparkassen sind verpfl ichtet, für natürliche Per-
sonen aus dem Trägergebiet auf Antrag Girokonten zur 
Entgegennahme von Einlagen in Euro zu führen. Eine 
Verpfl ichtung zur Führung eines Girokontos besteht 
nicht, wenn

a)   der Kontoinhaber Dienstleistungen bei Kreditinstitu-
ten missbraucht hat,

b)  das Konto ein Jahr lang umsatzlos geführt wurde,

c)   das Konto kein Guthaben aufweist und der Kontoin-
haber trotz Aufforderung nicht für Guthaben sorgt,

d)   aus anderen wichtigen Gründen die Aufnahme oder 
Fortführung der Geschäftsbeziehung den Sparkassen 
im Einzelfall nicht zumutbar ist.

Die Ablehnung eines Antrags nach Satz 1 ist schriftlich 
zu begründen.

§ 6 
Satzung

(1) Die Rechtsverhältnisse der Sparkasse werden im 
Rahmen dieses Gesetzes und den nach diesem Gesetz 
erlassenen Begleitvorschriften durch Satzung geregelt.

(2) Die Satzung ist von der Vertretung des Trägers zu 
erlassen. Die Satzung und deren Änderungen bedürfen 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

§ 7 
Trägerschaft und Haftung

(1) Die Satzung kann die Bildung von Trägerkapital vor-
sehen. Trägerkapital ist der Teil des Eigenkapitals der 
Sparkasse, der gebildet wird durch

a)  Einlagen und/ oder

b)  Umwandlung von Teilen der Sicherheitsrücklage.

Über die Einführung des in den Sätzen 1 und 2 genann-
ten Kapitals entscheidet der Verwaltungsrat nach vorhe-
riger Zustimmung des Trägers. Dieses Kapital ist weder 
übertragbar noch sonst frei nutzbar.

(2) Der Träger unterstützt die Sparkasse bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben mit der Maßgabe, dass ein Anspruch der 
Sparkasse gegen den Träger oder eine sonstige Verpfl ich-
tung des Trägers, der Sparkasse Mittel zur Verfügung zu 
stellen, nicht besteht. Die Sparkasse haftet für ihre Ver-
bindlichkeiten mit ihrem gesamten Vermögen. Soweit Trä-
gerkapital durch Einlagen gebildet werden soll und diese 
noch nicht eingebracht worden sind, ist die Haftung des 
Trägers hierauf beschränkt. Im Übrigen haftet der Träger 
der Sparkasse nicht für deren Verbindlichkeiten.

II. 
Verwaltung der Sparkassen

1.
Träger und Organe der Sparkasse

§ 8
Aufgaben der Vertretung des Trägers

(1) Die Vertretung des Trägers wählt das dem Verwal-
tungsrat vorsitzende Mitglied und die übrigen Mitglieder 
des Verwaltungsrates.
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(2) Sie beschließt über

 a)  die Errichtung der Sparkasse,

 b)  die Aufl ösung der Sparkasse,

 c)  die Vereinbarungen nach §§ 27, 29, 30, 38,

 d)   den Erlass und die Änderung der Sparkassensat-
zung,

 e)   die Genehmigung der Bestellung und der Wieder-
bestellung von Mitgliedern des Vorstandes durch 
den Verwaltungsrat,

 f)   die Entlastung der Organe der Sparkasse. Durch 
die Entlastung billigt sie die Verwaltung der Spar-
kasse durch die Mitglieder der Sparkassenorgane. 
Die Entlastung enthält keinen Verzicht auf etwa-
ige Ersatzansprüche.

 g)  die Verwendung des Jahresüberschusses nach § 25,

 h)   die Abberufung von Mitgliedern des Verwaltungs-
rates aus wichtigem Grund. Der Beschluss über 
die Abberufung bedarf einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der gesetzlichen oder satzungsmäßigen 
Zahl der Mitglieder der Vertretung des Trägers.

§ 9 
Organe

Organe der Sparkasse sind

a)  der Verwaltungsrat,

b)  der Vorstand.

§ 10 
Zusammensetzung des Verwaltungsrates

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus

a)  dem vorsitzenden Mitglied,

b)   mindestens vier, höchstens zehn weiteren sachkundi-
gen Mitgliedern und

c)  zwei Dienstkräften der Sparkasse.

(2) Bei Sparkassen mit 250 und mehr ständig Beschäf-
tigten besteht der Verwaltungsrat aus

a)  dem vorsitzenden Mitglied,

b)  neun weiteren sachkundigen Mitgliedern und

c)  fünf Dienstkräften der Sparkasse.

In Fällen der Vereinigung von Sparkassen nach § 27 
kann die Zahl der weiteren sachkundigen Mitglieder auf 
elf und die der Dienstkräfte auf sechs erhöht werden.

(3) An den Sitzungen des Verwaltungsrates nehmen die 
Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder des Vor-
standes mit beratender Stimme teil.

(4) An den Sitzungen des Verwaltungsrates nehmen bei 
Zweckverbandssparkassen in ihrer Funktion die Haupt-
verwaltungsbeamten der Zweckverbandsmitglieder mit 
beratender Stimme teil, die weder vorsitzendes Mitglied 
des Verwaltungsrates noch Mitglied des Verwaltungsra-
tes sind und auch nicht nach § 11 Abs. 3 an den Sitzun-
gen des Verwaltungsrates teilnehmen. Die Satzung 
bestimmt die Anzahl der beratenden Teilnehmer und 
kann dabei auch eine Höchstzahl festlegen.

§ 11 
Vorsitz im Verwaltungsrat

(1) Die Vertretung des Trägers wählt eines ihrer Mitglie-
der oder den Hauptverwaltungsbeamten zum vorsitzen-
den Mitglied des Verwaltungsrates. Bei Zweckverbands-
sparkassen wählt die Vertretung des Zweckverbandes 
eines ihrer Mitglieder oder den Hauptverwaltungsbeam-
ten eines Zweckverbandsmitgliedes zum vorsitzenden 
Mitglied des Verwaltungsrates.

(2) Die Vertretung des Trägers wählt aus den Mitglie-
dern des Verwaltungsrates einen ersten und einen zwei-
ten Stellvertreter des vorsitzenden Mitgliedes. 

(3) An der Sitzung des Verwaltungsrates muss ein 
Hauptverwaltungsbeamter, im Verhinderungsfall sein 
Vertreter im Amt, teilnehmen, auch wenn er nicht zum 

vorsitzenden Mitglied gewählt wurde. Bei Zweckver-
bandssparkassen werden der Hauptverwaltungsbeamte 
und sein Stellvertreter von der Vertretung des Zweck-
verbandes aus dem Kreise der Hauptverwaltungsbeam-
ten der Zweckverbandsmitglieder gewählt. Die teilneh-
mende Person ist berechtigt und auf Verlangen verpfl ich-
tet, ihre Ansicht zu einem Tagesordnungspunkt vor dem 
Verwaltungsrat darzulegen.

(4) Das vorsitzende Mitglied, die Stellvertreter sowie die 
teilnehmende Person nach Absatz 3 Satz 2 werden für 
die Dauer der Wahlzeit der Vertretung des Trägers 
gewählt.

§ 12
Mitglieder des Verwaltungsrates

(1) Die Mitglieder des Verwaltungsrates nach § 10 Abs. 1 
Buchstabe b und Absatz 2 Buchstabe b werden von der 
Vertretung des Trägers für die Dauer der Wahlzeit der 
Vertretung des Trägers nach den Grundsätzen der Ver-
hältniswahl gemäß § 50 Abs. 3 Sätze 1 bis 4 der Gemein-
deordnung gewählt; wählbar sind sachkundige Bürger, 
die der Vertretung des Trägers, bei Zweckverbandsspar-
kassen den Vertretungen der Zweckverbandsmitglieder, 
angehören können. Die Voraussetzungen für die erfor-
derliche Sachkunde hat der Träger vor der Wahl zu prü-
fen und sicherzustellen. Sachkunde bedeutet dabei den 
Nachweis einer fachlichen Eignung zum Verständnis der 
wirtschaftlichen und rechtlichen Abläufe im Tagesge-
schehen einer Sparkasse. Unabhängig von der Regelung 
in Satz 1 können auch der Hauptverwaltungsbeamte, bei 
Zweckverbandssparkassen alle Hauptverwaltungsbeam-
ten von der Vertretung des Trägers zu Mitgliedern des 
Verwaltungsrates gewählt werden.

(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrates nach § 10 Abs. 1 
Buchstabe c und Absatz 2 Buchstabe c werden nach 
Maßgabe des Absatzes 1 aus einem Vorschlag der Perso-
nalversammlung der Sparkasse gewählt. Der Vorschlag 
muss mindestens die doppelte Anzahl der zu wählenden 
ordentlichen und stellvertretenden Mitglieder enthalten. 

(3) Über die Wahl aller Mitglieder des Verwaltungsrates 
wird in einem Wahlgang abgestimmt. Nach demselben 
Verfahren ist für jedes Mitglied ein Stellvertreter zu 
wählen, welcher bei Verhinderung des Mitgliedes dessen 
Aufgaben wahrnimmt.

(4) Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Wahlzeit aus, so 
wählt die Vertretung des Trägers auf Vorschlag derjeni-
gen Gruppe, von der die ausgeschiedene Person vorge-
schlagen worden ist, einen Nachfolger. Schlägt diese 
Gruppe den bisherigen Stellvertreter vor, so ist in glei-
cher Weise ein neuer Stellvertreter zu wählen. Ersatz-
mitglieder der nach Absatz 2 zu bestimmenden Mitglie-
der sind aus dem Vorschlag der Personalversammlung zu 
wählen.

(5) Das Wahlverfahren zur Aufstellung des Vorschlages 
der Personalversammlung regelt eine Rechtsverordnung 
der Aufsichtsbehörde, die im Benehmen mit dem Haus-
halts- und Finanzausschuss sowie dem Ausschuss für 
Kommunalpolitik zu erlassen ist.

§ 13 
Unvereinbarkeit, Abberufung von 

Verwaltungs ratsmitgliedern

(1) Dem Verwaltungsrat dürfen nicht angehören:

a)   Dienstkräfte des Trägers oder der Sparkassen; diese 
Beschränkung gilt weder für Dienstkräfte nach § 10 
Abs. 1 Buchstabe c und Absatz 2 Buchstabe c noch 
für Hauptverwaltungsbeamte,

b)   Personen, die Inhaber, persönlich haftende Gesell-
schafter, Kommanditisten, Mitglieder des Vorstandes, 
Aufsichtsrates, Verwaltungsrates, Beirates oder der 
Vertretungsversammlung, Treuhänder, Leiter, 
Beamte, Angestellte, Arbeiter oder Repräsentanten 
von Unternehmen sind, die gewerbsmäßig Bankge-
schäfte betreiben oder vermitteln oder andere Finanz-
dienstleistungen erbringen, oder die für Verbände 
dieser Unternehmen tätig sind oder vergleichbare 
Tätigkeiten ausüben. Dies gilt nicht für die Mitglied-
schaft in Verwaltungs- oder Aufsichtsräten der 
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öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute, bei denen das 
Land, ein Landschaftsverband oder ein Sparkassen- 
und Giroverband an der Trägerschaft beteiligt ist, 
sowie deren Tochterunternehmen und den mit den 
öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten im Verbund 
stehenden Unternehmen,

c)   Beschäftigte der Steuerbehörden, der Deutschen 
Postbank AG und der Deutschen Post AG,

d)  Inhaber und Dienstkräfte von Auskunfteien.

(2) Dem Verwaltungsrat dürfen ferner solche Personen 
nicht angehören, gegen die wegen eines Verbrechens 
oder eines Vermögensvergehens ein Strafverfahren 
rechtshängig oder eine Strafe verhängt worden ist, 
soweit und solange nach dem Gesetz über das Bundes-
zentralregister einer Behörde Auskunft erteilt werden 
darf, oder die als Schuldner in den letzten zehn Jahren 
in ein Insolvenzverfahren oder ein Verfahren zur Abgabe 
einer eidesstattlichen Versicherung verwickelt waren 
oder noch sind.

(3) Tritt ein Tatbestand nach Absatz 1 oder 2 während 
der Amtsdauer ein, oder wird ein bereits zum Zeitpunkt 
der Wahl vorliegender Ausschließungsgrund erst wäh-
rend der Amtszeit bekannt, so scheidet das Mitglied aus 
dem Verwaltungsrat aus.

(4) Ein wichtiger Grund, der die Vertretung des Trägers 
nach § 8 Abs. 2 Buchstabe h zur Abberufung berechtigt, 
liegt insbesondere dann vor, wenn das Verwaltungsrats-
mitglied die ihm obliegenden Pfl ichten gröblich verletzt.

§ 14 
Tätigkeitsdauer der Verwaltungsratsmitglieder

Nach Ablauf ihrer Wahlzeit üben die bisherigen Mitglie-
der des Verwaltungsrates ihre Tätigkeit bis zum Zusam-
mentritt des neu gewählten Verwaltungsrates weiter aus.

§ 15 
Aufgaben des Verwaltungsrates

(1) Der Verwaltungsrat bestimmt die Richtlinien der 
Geschäftspolitik und überwacht die Geschäftsführung.

(2) Der Verwaltungsrat ist ferner zuständig für

a)   die Bestellung, die Wiederbestellung, die Ablehnung 
der Wiederbestellung und die Abberufung der Mit-
glieder und stellvertretenden Mitglieder des Vorstan-
des sowie die Berufung und Abberufung der dem 
Vorstand vorsitzenden Person und deren Stellvertre-
terin. Die Abberufung ist nur aus wichtigem Grund 
möglich; der Beschluss über die Abberufung bedarf 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmäßi-
gen Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates,

b)   die Bestellung von Dienstkräften, die im Falle der 
Verhinderung von Mitgliedern und stellvertretenden 
Mitgliedern des Vorstandes deren Aufgaben wahr-
nehmen (Verhinderungsvertreter), und den Widerruf 
der Bestellung,

c)   den Erlass der Geschäftsanweisungen für den Vor-
stand und die Innenrevision,

d)   die Feststellung des Jahresabschlusses und die Billi-
gung des Lageberichtes,

e)   den Vorschlag über die Verwendung des Jahresüber-
schusses an die Vertretung des Trägers,

f)   die Einführung von Trägerkapital nach § 7 Abs. 1 
Satz 3.

(3) Der Verwaltungsrat bildet einen Risikoausschuss so-
wie einen Bilanzprüfungsausschuss und erlässt jeweils 
eine Geschäftsordnung, in der insbesondere Regelungen 
über die Zusammensetzung, die Zuständigkeiten, die 
Sitzungen und die Beschlussfassungen getroffen werden. 
Der Risikoausschuss soll dabei insbesondere die Grund-
sätze der Risikopolitik und Risikosteuerung der Spar-
kasse mit dem Vorstand beraten sowie ab einer in der 
Geschäftsordnung festzulegenden Bewilligungsgrenze 
über die Zustimmung zur Beschlussfassung des Vor-
stands über die Gewährung von Krediten beschließen. 
Der Bilanzprüfungsausschuss ist auch für die Überwa-
chung des Rechnungslegungsprozesses, der Jahresab-

schlussprüfung, der Wirksamkeit des internen Kontroll-
systems und des Risikomanagementsystems zuständig. 
Der Verwaltungsrat kann einen Hauptausschuss bilden 
und diesem insbesondere die Anstellung der Mitglieder 
und stellvertretenden Mitglieder des Vorstandes zur Ent-
scheidung sowie auch die gesamten Aufgaben des Bi-
lanzprüfungsausschusses übertragen. Die Ausschüsse 
berichten dem Verwaltungsrat regelmäßig.

(4) Der Verwaltungsrat beschließt auf Vorschlag des 
Vorstandes über

a)  die Errichtung von Stiftungen,

b)   den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken 
sowie deren Belastung mit Grundpfandrechten; dies 
gilt nicht für den Erwerb und die Veräußerung von 
Grundstücken, die zur Vermeidung von Verlusten 
freihändig oder im Wege der Zwangsversteigerung 
erworben werden oder erworben worden sind,

c)   die Errichtung von sparkasseneigenen Gebäuden; dies 
gilt nicht für Errichtungsmaßnahmen bis zu dem vom 
Verwaltungsrat in der Geschäftsanweisung für den 
Vorstand bestimmten prozentualen Anteil des gesam-
ten Investitionsvolumens für das Geschäftsjahr,

d)   die Eröffnung und Schließung von Zweigstellen; dies 
gilt nicht für Zweigstellen, die ausschließlich auto-
matisierte Bank- oder Finanzdienstleistungen erbrin-
gen,

e)  die Aufnahme von haftenden Eigenmitteln.

(5) Der Verwaltungsrat wird angehört vor Beschlussfas-
sung der Vertretung des Trägers über

a)  die Aufl ösung der Sparkasse,

b)  die Vereinbarungen nach §§ 27, 29, 30, 38,

c)  die Änderung der Satzung.

(6) Die Mitglieder des Verwaltungsrates handeln nach 
ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf das öffentliche 
Wohl und die Aufgaben der Sparkasse bestimmten Über-
zeugung. Sie sind an Weisungen nicht gebunden.

(7) Die Mitglieder des Verwaltungsrates sollen sich 
regelmäßig zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Ver-
waltungsrat fortbilden.

(8) Verletzt ein Mitglied des Verwaltungsrates vorsätz-
lich oder grob fahrlässig die ihm obliegenden Pfl ichten, 
so hat es der Sparkasse den daraus entstehenden 
 Schaden zu ersetzen. Die Vorschrift des § 84 Abs. 1 des 
 Landesbeamtengesetzes gilt entsprechend.

§ 16 
Sitzungen und Beschlussfassungen 

des Verwaltungsrates

(1) Das vorsitzende Mitglied beruft den Verwaltungsrat 
ein und leitet die Sitzungen. Diese sind nicht öffentlich.

(2) Der Verwaltungsrat ist bei Bedarf, mindestens jedoch 
viermal im Jahr, unter Mitteilung der Tagesordnung ein-
zuberufen. Das vorsitzende Mitglied muss den Verwal-
tungsrat binnen einer Woche einberufen, wenn die Hälfte 
der Mitglieder des Verwaltungsrates, der Vorstand oder 
die Aufsichtsbehörde dies unter Angabe des Gegenstandes 
der Beratung beantragen. Beim Versand von Beratungsun-
terlagen ist dafür zu sorgen, dass geschäftliche, steuerliche 
oder andere betriebliche Schutzvorschriften nicht verletzt 
werden. Im Zweifel entscheidet das vorsitzende Mitglied 
des Verwaltungsrates über die Versendbarkeit nach Anhö-
rung des vorsitzenden Mitgliedes des Vorstandes.

(3) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn das vor-
sitzende Mitglied und die Hälfte der weiteren Mitglieder 
anwesend sind. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit 
der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei der Beschlussfas-
sung wird offen abgestimmt. Auf Antrag eines Verwal-
tungsratsmitgliedes ist über Angelegenheiten von Mit-
gliedern und stellvertretenden Mitgliedern des Vorstan-
des oder des Verwaltungsrates geheim abzustimmen. 
Soweit ein Mitglied des Verwaltungsrates nach § 21 bei 
der Beratung und Beschlussfassung über bestimmte 
Angelegenheiten nicht mitwirken darf, hat es das Bera-
tungszimmer während der Behandlung dieser Angele-
genheit zu verlassen.
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(4) Über das Ergebnis der Sitzung des Verwaltungsrates 
ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom vorsitzenden 
Mitglied und einem weiteren vom Verwaltungsrat zu 
bestimmenden Mitglied zu unterzeichnen ist. Jedes Ver-
waltungsratsmitglied hat das Recht, die Niederschriften 
oder Anlagen zu Niederschriften, die wegen ihres ver-
traulichen Charakters oder aus Gründen von geschäftli-
chen, steuerlichen oder anderen betrieblichen Schutz-
vorschriften nicht übersandt werden können, in den 
Räumen der Sparkasse einzusehen. In der Niederschrift 
ist auf die nicht beigefügten Anlagen hinzuweisen. 
Sofern sichergestellt werden kann, dass die vorgenann-
ten Schutzrechte auch beim Versand der Unterlagen an 
die Verwaltungsratsmitglieder gewahrt bleiben, ist der 
Versand zulässig. Absatz 2 Satz 4 gilt entsprechend.

(5) In dringenden Fällen kann im Umlaufverfahren 
beschlossen werden, wenn kein Mitglied dem Verfahren 
widerspricht.

§ 17
Beanstandungen

Der Hauptverwaltungsbeamte ist verpfl ichtet, Beschlüsse 
des Verwaltungsrates, die das Recht verletzen, zu bean-
standen. Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. 
Sie ist schriftlich zu begründen und dem Verwaltungsrat 
mitzuteilen. Verbleibt der Verwaltungsrat bei seinem 
Beschluss, so hat der Hauptverwaltungsbeamte unver-
züglich die Entscheidung der Aufsichtsbehörde einzuho-
len. Die aufschiebende Wirkung bleibt bestehen.

§ 18 
Sitzungsgeld

Für die Teilnahme an den Sitzungen erhalten die Mit-
glieder des Verwaltungsrates und der Hauptverwal-
tungsbeamte ein Sitzungsgeld; sie haben daneben 
Anspruch auf Ersatz ihrer Fahrtauslagen. Über die Höhe 
des Sitzungsgeldes beschließt der Verwaltungsrat auf der 
Grundlage von Empfehlungen der Sparkassen- und 
Giroverbände.

§ 19 
Zusammensetzung des Vorstandes, Unvereinbarkeit

(1) Der Vorstand besteht aus mehreren Mitgliedern, von 
denen eines zum vorsitzenden Mitglied zu berufen ist 
und ein weiteres Mitglied zum stellvertretenden vorsit-
zenden Mitglied des Vorstandes berufen werden kann. 
Die Zahl der Mitglieder und ihrer Stellvertreter wird 
durch Satzung der Sparkasse geregelt. Die stellvertre-
tenden Mitglieder nehmen an den Sitzungen des Vor-
standes mit beratender Stimme teil.

(2) Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder 
des Vorstandes werden auf die Dauer von fünf Jahren 
bestellt und angestellt. Die Anstellungsbedingungen 
werden auf der Grundlage von Empfehlungen der Spar-
kassen- und Giroverbände geregelt. Die Entscheidung 
über die Bestellung und Anstellung darf frühestens ein 
Jahr vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens getroffen 
werden. Die Laufzeit nach Satz 1 reicht höchstens bis 
zum Ablauf des Monats, in dem die betreffende Person 
das 65. Lebensjahr vollendet. Die Vertragszeit kann auf 
Antrag des Mitgliedes oder des stellvertretenden Mitglie-
des des Vorstandes unterschritten werden, wenn vorher 
das 63. Lebensjahr vollendet wird.

(3) Für die wiederholte Bestellung und Anstellung gilt 
Absatz 2 entsprechend. Spätestens neun Monate vor 
Ablauf der bisherigen Bestellung hat der Verwaltungsrat 
darüber zu beschließen, ob eine wiederholte Bestellung 
erfolgen soll. Wurde ein solcher Beschluss nicht gefasst, 
kann die Vertretung des Trägers die Wiederbestellung 
des Mitgliedes oder stellvertretenden Mitgliedes des Vor-
standes verlangen. Das Verlangen ersetzt den Beschluss 
des Verwaltungsrates.

(4) Personen, die Inhaber, persönlich haftender Gesell-
schafter, Kommanditist, Vorstands-, Verwaltungsrats-, 
Aufsichtsratsmitglied, Leiter oder Angestellter anderer 
Kreditinstitute oder für solche beratend tätig sind, dür-
fen kein Mitglied oder stellvertretendes Mitglied des 
Vorstandes sein. Dies gilt nicht für die Mitgliedschaft in 

Verwaltungs- oder Aufsichtsräten der öffentlich-rechtli-
chen Institute oder solcher privatrechtlicher Institute, an 
denen Mitglieder der Sparkassenorganisation unmittel-
bar oder mittelbar beteiligt sind. Abschlussprüfer, die 
innerhalb der letzten 2 Jahre den Bestätigungsvermerk 
über die Prüfung des Jahresabschlusses erteilt haben, 
dürfen nicht bei dem betreffenden Institut zum Mitglied, 
stellvertretenden Mitglied oder Vertreter des Vorstandes 
bestellt werden.

(5) Die Bezüge der einzelnen Vorstandsmitglieder sind 
im Geschäftsbericht der Sparkasse individualisiert aus-
zuweisen. Die Vertretung des Trägers kann auf der 
Grundlage eines einstimmig gefassten Beschlusses fest-
legen, auf eine individualisierte Ausweisung im Sinne 
von Satz 1 zu verzichten.

(6) Das vorsitzende Mitglied des Vorstandes regelt die 
Geschäftsverteilung innerhalb des Vorstandes.

§ 20 
Aufgaben des Vorstandes

(1) Der Vorstand leitet die Sparkasse in eigener Verant-
wortung. Er vertritt die Sparkasse gerichtlich und außer-
gerichtlich.

(2) Der Vorstand kann Mitglieder des Vorstandes und 
andere Beschäftigte mit seiner Vertretung auf bestimm-
ten Aufgabengebieten oder in einzelnen Angelegenheiten 
beauftragen. Das Nähere bestimmt die Satzung. Die Mit-
glieder des Vorstandes können durch Beschluss des Ver-
waltungsrates von den Beschränkungen des § 181 BGB 
befreit werden. Für die Vertretung der Sparkasse gegen-
über Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern des 
Vorstandes sowie gegenüber ihren Vorgängern ist das 
vorsitzende Mitglied des Verwaltungsrates zuständig.

(3) An der Beschlussfassung des Vorstandes sind nur die 
Mitglieder des Vorstandes, im Falle ihrer Verhinderung 
die mit ihrer Vertretung beauftragten Personen zu betei-
ligen. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst.

(4) Urkunden, die vom Vorstand oder von den mit seiner 
Vertretung beauftragten Personen ausgestellt und mit 
dem Siegel versehen sind, sind öffentliche Urkunden.

(5) Auf Verlangen des Verwaltungsrates sowie aus sons-
tigem wichtigen Anlass hat der Vorstand diesem über 
bestimmte Angelegenheiten der Sparkasse zu berichten.

(6) Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat vor Beginn 
eines jeden Geschäftsjahres ein Budget vorzulegen und 
den Verwaltungsrat zumindest in den ordentlichen Sit-
zungen über die Einhaltung des Budgets zu unterrichten 
(Soll-Ist-Vergleich).

2.
Gemeinsame Vorschriften für die Mitglieder 

der Sparkassenorgane

§ 21
Gründe der Ausschließung von der Mitwirkung 

bei Entscheidungen

(1) Mitglieder der Sparkassenorgane dürfen bei keiner 
Entscheidung unmittelbar oder beratend mitwirken, die 
ihnen selbst, ihren ehelichen, nichtehelichen oder einge-
tragenen Lebenspartnern, ihren Verwandten bis zum 
dritten oder Verschwägerten bis zum zweiten Grade oder 
einer von ihnen durch gesetzliche oder rechtsgeschäftli-
che Vollmacht vertretenen Person direkt einen unmittel-
baren Vor- oder Nachteil bringen kann. Der Hauptver-
waltungsbeamte und die sachkundigen Mitglieder nach 
§ 10 Abs. 1 Buchstaben a und b, Absatz 2 Buchstaben a 
und b dürfen in Angelegenheiten des Trägers, bei Zweck-
verbandssparkassen eines Zweckverbandsmitgliedes, 
mitwirken. 

(2) Das gilt auch, wenn die Betreffenden

a)   persönlich haftende Gesellschafter, Kommanditisten, 
Vorstands-, Verwaltungsrats-, Aufsichtsrats-, Bei-
ratsmitglieder, Leiter, Angestellte oder Arbeiter eines 
privatrechtlichen Unternehmens sind, dem die Ent-
scheidung der Angelegenheit einen unmittelbaren 
Vorteil oder Nachteil bringen kann, es sei denn, dass 
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sie von einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband 
in ein Organ des Unternehmens entsandt worden 
sind,

b)   in der Angelegenheit in anderer als öffentlicher 
Eigenschaft ein Gutachten abgegeben haben oder 
sonst tätig geworden sind.

(3) Wer annehmen muss, nach Absatz 1 oder 2 von der 
Mitwirkung ausgeschlossen zu sein, hat den Ausschlie-
ßungsgrund unaufgefordert anzuzeigen. Ist zweifelhaft, 
ob ein Mitwirkungsverbot besteht, entscheidet in Ange-
legenheiten seiner Mitglieder der Verwaltungsrat, im 
Übrigen der Verwaltungsratsvorsitzende.

(4) Die Mitwirkung einer wegen Befangenheit betroffe-
nen Person hat die Unwirksamkeit des Beschlusses oder 
die Ungültigkeit der Wahl nur dann zur Folge, wenn sie 
für das Abstimmungsergebnis entscheidend war.

§ 22
Amtsverschwiegenheit der Organmitglieder

Die Mitglieder der Organe der Sparkasse sind zur Amts-
verschwiegenheit über den Geschäftsverkehr und die 
sonstigen vertraulichen Angelegenheiten der Sparkasse 
verpfl ichtet. Sie dürfen die bei ihrer Amtstätigkeit 
erworbene Kenntnis vertraulicher Angelegenheiten nicht 
unbefugt verwerten. Diese Verpfl ichtung bleibt auch 
nach dem Ausscheiden aus dem Organ bestehen.

3.
Dienstkräfte der Sparkasse

§ 23
Arbeitnehmer, Amtsverschwiegenheit

(1) Die bei der Sparkasse tätigen Arbeitnehmer sind 
Dienstkräfte der Sparkasse. Der Vorstand entscheidet 
über ihre Anstellung, Vergütung und Entlassung.

(2) Dienstvorgesetzte der Mitglieder und stellvertreten-
den Mitglieder des Vorstandes ist die dem Verwaltungs-
rat vorsitzende Person. Dienstvorgesetzter der übrigen 
Dienstkräfte der Sparkasse ist der Vorstand.

(3) Die Vorschrift über die Amtsverschwiegenheit nach 
§ 22 gilt für alle Dienstkräfte der Sparkasse entspre-
chend.

III. 
Rechnungslegung, Jahresabschluss und Vermögens-

einlagen stiller Gesellschafter

§ 24
Geschäftsjahr und Jahresabschluss

(1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Der Vorstand legt dem Verwaltungsrat unverzüglich 
nach Ablauf des Geschäftsjahres den Jahresabschluss 
und den Lagebericht vor.

(3) Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden von 
dem zuständigen Sparkassen- und Giroverband geprüft. 
Der Prüfungsbericht wird von dem Sparkassen- und 
Giroverband dem Vorstand, dem vorsitzenden Mitglied 
des Verwaltungsrates sowie der Aufsichtsbehörde zuge-
leitet. Die Mitglieder des Verwaltungsrates können den 
Prüfungsbericht im Hause der Sparkasse einsehen. Die 
Mitglieder des Bilanzprüfungsausschusses sowie des 
Risikoausschusses können verlangen, dass ihnen der 
Prüfungsbericht auch ausgehändigt wird.

(4) Nach Feststellung des Jahresabschlusses und Billi-
gung des Lageberichtes legt der Verwaltungsrat den Jah-
resabschluss mit Bestätigungsvermerk des Sparkassen- 
und Giroverbandes sowie den Lagebericht der Vertre-
tung des Trägers vor. Diese beschließt auf Vorschlag des 
Verwaltungsrates über die Verwendung des Jahresüber-
schusses nach § 25.

(5) Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die 
Beschlüsse nach Absatz 4 Satz 2 sind unverzüglich der 
Aufsichtsbehörde vorzulegen.

(6) Die Vorschriften der Absätze 3 und 5 gelten für die 
Prüfungen nach dem Wertpapierhandelsgesetz entspre-
chend.

§ 25
Verwendung des Jahresüberschusses, Ausschüttung

(1) In dem Beschluss über die Verwendung des Jahres-
überschusses nach § 24 Abs. 4 Satz 2 ist die Verwendung 
des Jahresüberschusses im Einzelnen darzulegen. 
Namentlich sind anzugeben:

a)  der Jahresüberschuss,

b)  der an den Träger auszuschüttende Betrag,

c)   die in die Sicherheitsrücklage oder eine freie Rück-
lage einzustellenden Beträge,

d)  ein Gewinnvortrag.

Der Beschluss führt nicht zu einer Änderung des festge-
stellten Jahresabschlusses.

(2) Bei ihrer Entscheidung hat die Vertretung des Trä-
gers die Angemessenheit der Ausschüttung im Hinblick 
auf die künftige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 
Sparkasse sowie im Hinblick auf die Erfüllung des 
öffentlichen Auftrags der Sparkasse zu berücksichtigen.

(3) Der Ausschüttungsbetrag ist zur Erfüllung der 
gemeinwohlorientierten örtlichen Aufgaben des Trägers 
oder für gemeinnützige Zwecke zu verwenden und damit 
auf die Förderung des kommunalen, bürgerschaftlichen 
und trägerschaftlichen Engagements insbesondere in den 
Bereichen Bildung und Erziehung, Soziales und Familie, 
Kultur und Sport sowie Umwelt zu beschränken.

§ 26
Vermögenseinlagen stiller Gesellschafter, Genussrechte 

und nachrangige Verbindlichkeiten

(1) Die Sparkasse kann zur Verbesserung ihrer haften-
den Eigenmittel Vermögenseinlagen stiller Gesellschaf-
ter aufnehmen, sofern die Satzung dies vorsieht. Als 
stille Gesellschafter sind

a)  der Träger,

b)   die Rheinische Sparkassen-Förderungsgesellschaft 
mit beschränkter Haftung und

c)   die Westfälisch-Lippische Sparkassen-Förderungsge-
sellschaft mit beschränkter Haftung

zugelassen. Stille Vermögenseinlagen nach Satz 2 Buch-
staben b und c bedürfen der Zustimmung der Aufsichts-
behörde.

(2) Sofern die Satzung es zulässt, kann die Sparkasse 
Genussrechte ausgeben und nachrangige Verbindlichkei-
ten eingehen.

(3) Den stillen Gesellschaftern, den Genussrechtsgläubi-
gern und den Gläubigern nachrangiger Verbindlich-
keiten dürfen keine Mitwirkungsbefugnisse und keine 
Ansprüche am Liquidationsvermögen der Sparkasse 
 eingeräumt werden.

(4) Der gegenseitige oder mehrseitige Erwerb von 
Schuldverschreibungen, Genussrechten oder nachrangi-
gen Verbindlichkeiten darf unter Sparkassen nicht 
er folgen.

IV. 
Zusammenlegung und Auflösung von Sparkassen

§ 27
Vereinigung von Sparkassen

(1) Benachbarte Sparkassen und Sparkassen innerhalb 
eines Kreisgebietes können durch Beschluss der Vertre-
tungen ihrer Träger nach Anhörung der Verwaltungsräte 
und des für die beteiligten Sparkassen jeweils zuständi-
gen Sparkassen- und Giroverbandes in der Weise verei-
nigt werden, dass entweder eine neue Sparkasse entsteht 
oder eine Sparkasse von einer bestehenden oder neu zu 
errichtenden Sparkasse aufgenommen wird. Das Vermö-
gen der beteiligten Sparkassen geht als Ganzes auf die 
vereinigte Sparkasse über.
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(2) Sofern über das Kreisgebiet hinaus wirtschaftliche 
und nahe räumliche Verbindungen eine Vereinigung als 
zweckmäßig erscheinen lassen, kann dies die Aufsichts-
behörde auf Vorschlag der Träger und nach Anhörung 
des Sparkassen- und Giroverbandes und der betroffenen 
kommunalen Spitzenverbände zulassen.

(3) Die Trägerschaft ist in einem öffentlich-rechtlichen 
Vertrag zu regeln. Erfolgt die Vereinigung durch Auf-
nahme, so endet die Amtszeit des Verwaltungsrates der 
aufnehmenden Sparkasse. In dem öffentlich-rechtlichen 
Vertrag ist auch der Zeitpunkt festzulegen, von dem an 
die Handlungen der übertragenden Sparkasse als für 
Rechnung der neu gebildeten oder der aufnehmenden 
Sparkasse vorgenommen gelten (Verschmelzungsstich-
tag). Die übertragende Sparkasse hat auf den Schluss des 
Tages, der dem Verschmelzungsstichtag vorausgeht, eine 
Schlussbilanz aufzustellen. Der Verschmelzungsstichtag 
darf höchstens acht Monate vor dem in der Genehmigung 
gemäß Absatz 4 bezeichneten Zeitpunkt liegen.

(4) Die Vereinigung bedarf der Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde.

(5) Ist die Bildung eines Sparkassenzweckverbandes aus 
Gründen des öffentlichen Wohls, insbesondere zur 
Erhaltung oder Schaffung der Leistungsfähigkeit der 
beteiligten Sparkassen im Interesse einer besseren Ver-
sorgung von Bevölkerung und Wirtschaft geboten, so 
kann die Aufsichtsbehörde den beteiligten Gemeinden 
und Gemeindeverbänden eine angemessene Frist zum 
Abschluss von Vereinbarungen über die Bildung eines 
Sparkassenzweckverbandes setzen. Die Gemeinden und 
Gemeindeverbände, ihre Sparkassen und der Sparkas-
sen- und Giroverband sind vorher zu hören. Die Verein-
barungen bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbe-
hörde; die Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörden nach 
dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit blei-
ben unberührt.

(6) Kommt die Vereinbarung innerhalb der Frist nicht 
zustande oder wird ihre Genehmigung versagt, so kann 
die Aufsichtsbehörde die erforderlichen Anordnungen 
durch Rechtsverordnung treffen. Die Rechtsverhältnisse 
des Sparkassenzweckverbandes sind durch eine Satzung 
zu regeln, die die in der Rechtsverordnung zu bestim-
mende Behörde erlässt. Absatz 5 Satz 2 gilt entspre-
chend.

(7) Rechtshandlungen, die aus Anlass der Vereinigung 
von Sparkassen erforderlich werden, sind frei von lan-
desrechtlich geregelten Gebühren. Das Gleiche gilt für 
Beurkundungs- und Beglaubigungsgebühren. 

§ 28
Sonderregelungen aus Anlass der Vereinigung 

von Sparkassen

(1) Aus Anlass der Vereinigung von Sparkassen kann die 
Aufsichtsbehörde abweichende Regelungen von den Vor-
schriften dieses Gesetzes über die Zusammensetzung der 
Sparkassenorgane für die Dauer der laufenden und der 
nächsten Wahlperiode zulassen; die beteiligten Sparkas-
sen und der Sparkassen- und Giroverband sind vorher 
zu hören. Die Abweichungen sind in der Satzung festzu-
legen.

(2) Die Sonderregelung nach Absatz 1 gilt nur für die 
Vereinigung von Sparkassen mit Wirkung nach dem 
31. Dezember 1994; vorher zugelassene Sonderregelun-
gen gelten fort.

§ 29
Neuordnung der Sparkassen bei Gebietsänderungen 

der Träger

(1) Im Zuge der Gebietsänderungen von Gemeinden und 
Gemeindeverbänden sollen Sparkassen insbesondere 
durch Bildung von Zweckverbänden vereinigt oder 
Haupt- und Zweigstellen auf andere Sparkassen über-
tragen sowie die Trägerschaft der Sparkassen geregelt 
werden, wenn dies der Erhaltung und Schaffung leis-
tungsfähiger Sparkassen dient. Die Beteiligten treffen 
die hierfür notwendigen Vereinbarungen. Diese bedürfen 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde; die Zuständig-
keiten der Aufsichtsbehörden nach dem Gesetz über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit bleiben unberührt.

(2) Werden die Vereinbarungen nicht innerhalb eines 
Jahres nach Inkrafttreten des Gesetzes über die Gebiets-
änderungen zur Genehmigung vorgelegt oder wird die 
Genehmigung versagt, so kann die Aufsichtsbehörde 
nach Anhörung der betroffenen Sparkassen, ihrer Träger 
und des Sparkassen- und Giroverbandes durch Rechts-
verordnung die erforderlichen Anordnungen treffen.

(3) Bei Übertragung der Zweigstellen nach Absatz 2 ist 
zwischen den beteiligten Sparkassen ein angemessener 
Ausgleich herbeizuführen.

(4) Für die Gebührenfreiheit gilt die Regelung in § 27 
Abs. 7 entsprechend.

§ 30
Übertragung von Zweigstellen

(1) Zweigstellen einer Sparkasse, die infolge der 
Gebietsänderungen von Gemeinden oder Gemeindever-
bänden außerhalb des Gebietes ihres Trägers liegen, sind 
unbeschadet von § 29 auf die Sparkasse zu übertragen, 
die berechtigt ist, in diesem Gebiet Zweigstellen zu 
errichten.

(2) Für die Übertragung nach Absatz 1 treffen die Betei-
ligten die notwendigen Vereinbarungen; diese bedürfen 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Werden die 
Vereinbarungen nicht innerhalb eines Jahres nach 
Inkrafttreten des Gesetzes über die Gebietsänderungen 
der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt oder 
wird die Genehmigung versagt, so ordnet die Aufsichts-
behörde die Übertragung der Zweigstellen an und regelt 
die Auseinandersetzung.

(3) Für die Gebührenfreiheit gilt § 27 Abs. 7 und für den 
Ausgleich § 29 Abs. 3 entsprechend.

§ 31
Aufl ösung von Sparkassen

(1) Sparkassen können nach Anhörung des Verwaltungs-
rates durch Beschluss ihres Trägers aufgelöst werden. 
Die Aufl ösung der Sparkasse kommt nur in Betracht, 
wenn eine Vereinigung nach § 27 Abs. 1 und 5 ausge-
schlossen ist. Die Aufl ösung bedarf der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde, die auch die weiteren Verfahrens-
schritte bestimmt.

(2) Nach Erteilung der Genehmigung zur Aufl ösung der 
Sparkasse hat der Vorstand die Aufl ösung der Sparkasse 
dreimal mit Zwischenfristen von je vier Wochen öffent-
lich bekannt zu machen und zugleich die Guthaben zu 
einem mindestens drei Monate nach der ersten Bekannt-
machung liegenden Zeitpunkt zu kündigen.

(3) Guthaben, die bei Fälligkeit nicht abgehoben wer-
den, werden nicht weiter verzinst. Der zur Befriedigung 
der Gläubiger erforderliche Teil des Sparkassenvermö-
gens ist zu hinterlegen.

(4) Das nach Erfüllung sämtlicher Verbindlichkeiten 
verbleibende Vermögen ist dem Träger zur Verwendung 
für die in § 25 Abs. 3 bestimmten Zwecke zuzuführen. 
Dasselbe gilt für das nach Absatz 3 Satz 2 hinterlegte 
Vermögen, sobald die Befriedigung der Gläubiger wegen 
Ablaufs der Verjährungsfrist verweigert werden kann.

B. 
Sparkassen- und Giroverbände, 

Sparkassenzentralbank

§ 32
Rechtsnatur

Die von den Sparkassen und ihren Trägern gebildeten 
Sparkassen- und Giroverbände,

a)   der Rheinische Sparkassen- und Giroverband in Düs-
seldorf und

b)   der Westfälisch-Lippische Sparkassen- und Girover-
band in Münster,

sind Körperschaften des öffentlichen Rechts.
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§ 33
Satzung

Die Rechtsverhältnisse der Sparkassen- und Girover-
bände werden durch Satzung geregelt. Die Satzung muss 
auch die Einrichtung einer weisungsunabhängigen Prü-
fungsstelle vorsehen, die an die für Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften geltenden Vorschriften und Berufsgrund-
sätze gebunden ist und ihre Prüfungen nach den für 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geltenden Prüfungs-
standards in eigener Verantwortung durchführt. Erlass 
und Änderungen der Satzung bedürfen der Genehmi-
gung der Aufsichtsbehörde.

§ 34
Aufgaben

Die Sparkassen- und Giroverbände haben die Aufgabe, 
das Sparkassenwesen zu fördern, Prüfungen bei den Mit-
gliedssparkassen durchzuführen und die Aufsichtsbe-
hörde gutachtlich zu beraten. Darüber hinaus ist die 
Aufsichtsbehörde über das mögliche Vorliegen eines 
Stützungsfalles, die beabsichtigten Stützungsmaßnah-
men und die Entscheidungen des Sparkassenstützungs-
fonds der Verbände rechtzeitig zu unterrichten.

§ 35
Organe

(1) Organe der Verbände sind

a)  die Verbandsversammlung,

b)  der Verbandsvorstand,

c)  der Verbandsvorsteher.

(2) Die Verbandsversammlung kann mit einer satzungs-
ändernden Mehrheit beschließen, dass der Verband von 
einem Kollegialorgan geführt wird. In diesem Falle sind 
Organe des Verbandes

a)  die Verbandsversammlung,

b)  der Verbandsverwaltungsrat,

c)  der Verbandsvorstand.

(3) Der Verbandsvorsteher bzw. die Mitglieder des Ver-
bandsvorstandes nach Absatz 2 Satz 2 Buchstabe c sind 
hauptamtlich anzustellen. Sie können nicht zugleich den 
Vorsitz in der Verbandsversammlung oder im Verbands-
vorstand nach Absatz 1 Buchstabe b bzw. im Falle des 
Absatzes 2 Satz 2 Buchstabe c im Verbandsverwaltungs-
rat führen.

(4) Die Zusammensetzung und Befugnisse der Organe im 
Übrigen sowie das Abstimmungsverfahren in der Ver-
bandsversammlung regelt die Satzung.

§ 36
Zusammenschluss der Sparkassen- 

und Giroverbände

(1) Der Rheinische Sparkassen- und Giroverband und 
der Westfälisch-Lippische Sparkassen- und Giroverband 
werden bis zum 1. Juni 2009 eine unwiderrufl iche öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung abschließen, in der das 
Verfahren zur Vereinigung beider Verbände auf einen 
neu gebildeten Verband als Gesamtrechtsnachfolger bis 
spätestens zum 31. Dezember 2012 geregelt wird. Die 
Vereinbarung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbe-
hörde.

(2) Der Rheinische Sparkassen- und Giroverband und 
der Westfälisch-Lippische Sparkassen- und Giroverband 
sind bis spätestens zum 31. Dezember 2012 durch über-
einstimmende Beschlüsse ihrer Verbandsversammlungen 
in der Weise zu einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts zu vereinigen, dass alle Rechte und Pfl ichten bei-
der Verbände ohne Abwicklung auf den neu gebildeten 
Verband als Gesamtrechtsnachfolger übergehen. Die 
näheren Einzelheiten der Vereinigung sind in einer 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu regeln. Die Ver-
einbarung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbe-
hörde.

(3) Wird der Antrag auf Genehmigung der Vereinbarung 
nach Absatz 2 nicht bis zum 31. Mai 2012 vorgelegt, ist 

die Aufsichtsbehörde ermächtigt, die für eine Vereini-
gung erforderlichen Anordnungen nach Anhörung der 
Verbände durch Rechtsverordnung zu treffen. In der 
Rechtsverordnung muss der für den neuen Verband 
wesentliche Rechtsrahmen wie Sitz, Organe und Stimm-
rechte geregelt sein.

(4) Im Rahmen der Anordnungen nach Absatz 3 sind 
auch Regelungen für den Fall zu treffen, dass in dem in 
Aussicht genommenen Handlungszeitrahmen kein für 
die Zusammenführung notwendiges zentrales Hand-
lungsorgan besteht oder zeitgerechte Entscheidungen zur 
Durchführung der Vereinigung ausbleiben. In diesen 
Fällen ist die Aufsichtsbehörde ermächtigt, die notwen-
digen Handlungen durch einen von ihr Beauftragten auf 
Kosten der Verbände durchführen zu lassen.

(5) Rechtshandlungen, die aus Anlass der Vereinigung 
der Sparkassen- und Giroverbände erforderlich werden, 
sind frei von landesrechtlich geregelten Gebühren. Das 
Gleiche gilt für die Beurkundungs- und Beglaubigungs-
gebühren.

§ 37
Sparkassenzentralbank, Girozentrale

(1) Die WestLB AG wird mit den Aufgaben einer Spar-
kassenzentralbank und Girozentrale beliehen.

(2) Die Sparkassenzentralbank und Girozentrale hat die 
Sparkassen in ihrer Aufgabenerfüllung zu unterstützen. 
Ihr obliegt in Zusammenarbeit mit den Sparkassen und 
den anderen Verbundunternehmen die Durchführung 
oder Umsetzung der sich aus dem Verbund ergebenden 
Aufgaben und Geschäfte.

(3) Die Beleihung nach Absatz 1 endet,

a)   sofern die WestLB AG die in Absatz 2 genannten 
Aufgaben nachhaltig nicht mehr erfüllt oder erfüllen 
kann;

b)   sobald juristische Personen des öffentlichen Rechts 
nicht mehr mehrheitlich an der WestLB AG beteiligt 
sind.

Die Aufsichtsbehörde stellt dies gegenüber der WestLB 
AG fest.

(4) Ist die Beleihung der WestLB AG nach Absatz 3 
beendet, ist die Aufsichtsbehörde ermächtigt, die Aufga-
ben einer Sparkassenzentralbank und Girozentrale einer 
anderen juristischen Person des öffentlichen Rechts zu 
übertragen oder eine andere juristische Person des pri-
vaten Rechts, an der juristische Personen des öffent-
lichen Rechts mehrheitlich beteiligt sind, mit deren 
Wahrnehmung zu beleihen, sofern die Sparkassen- und 
Giroverbände und die jeweilige juristische Person dem 
zugestimmt haben und diese hinreichende Gewähr für 
die Erfüllung dieser Aufgaben bietet; Absatz 2 gilt ent-
sprechend. Die Beleihung kann jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen bzw. die Aufgabe entzogen 
werden. Sie ist zu widerrufen bzw. zu entziehen,

a)   sofern die in Absatz 2 genannten Aufgaben nachhal-
tig nicht mehr erfüllt werden oder werden können;

b)   sobald juristische Personen des öffentlichen Rechts 
nicht mehr mehrheitlich an der juristischen Person 
des privaten Rechts beteiligt sind.

§ 38
Sparkasse in Trägerschaft des Sparkassen- 

und Giroverbandes oder der Sparkassenzentralbank

(1) Der Träger einer Sparkasse kann nach Anhörung des 
Verwaltungsrates der Sparkasse durch öffentlich-recht-
lichen Vertrag seine Trägerschaft auf den Sparkassen- 
und Giroverband oder die Sparkassenzentralbank auf 
Zeit übertragen. Durch die Übertragung bleibt das 
Geschäftsgebiet der Sparkasse unverändert. In dem 
öffentlich-rechtlichen Vertrag ist auch der Zeitpunkt 
festzulegen, zu dem die Trägerschaft übergeht. Der Ver-
trag bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

(2) Die Übernahme der Trägerschaft durch den Sparkas-
sen- und Giroverband oder die Sparkassenzentralbank 
ist ausschließlich aus Gründen des öffentlichen Wohls 
zulässig. Die Übernahme der Trägerschaft durch die 
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Sparkassenzentralbank ist nur möglich, wenn eine Trä-
gerschaft des Sparkassen- und Giroverbandes nicht 
zustande kommt. Der Sparkassen- und Giroverband hat 
zu prüfen, ob die nachhaltige Erfüllung des öffentlichen 
Auftrags der Sparkasse gefährdet ist und diese nicht 
durch andere Maßnahmen sichergestellt werden kann. 
Eine wirtschaftliche Bewertung der Prüfungsstelle des 
Verbandes ist dazu schriftlich einzuholen.

(3) Soweit die Trägerschaft an einer Sparkasse auf die 
Sparkassenzentralbank übertragen werden soll, bedarf 
es insoweit einer entsprechenden Beleihung durch die 
Aufsichtsbehörde.

(4) Nach Anhörung des Verwaltungsrates der Sparkasse 
kann die Trägerschaft vom Sparkassen- und Girover-
band oder der Sparkassenzentralbank wieder auf den 
früheren Träger zurück übertragen werden. Die Über-
tragung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

(5) Über die Zusammensetzung des Verwaltungsrates 
entscheidet der jeweilige Träger der Sparkasse. Einzel-
heiten regelt die Satzung des Trägers. Die Vorschrift des 
§ 12 Abs. 1 gilt entsprechend. Mitglieder des Vorstandes 
einer räumlich direkt angrenzenden Sparkasse und deren 
Stellvertreter dürfen nicht zu weiteren Mitgliedern des 
Verwaltungsrates bestellt werden. Dem Verwaltungsrat 
müssen Vertreter aus dem Gebiet des bisherigen Trägers 
angehören. In begründeten Fällen kann davon abgewi-
chen werden. Mit der Übertragung der Trägerschaft 
endet die Amtszeit der bisherigen Mitglieder des Verwal-
tungsrates der Sparkasse und ihrer Stellvertreter. Im 
Übrigen gelten die Vorschriften dieses Gesetzes und 
die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvor-
schriften.

C. 
Aufsicht, Verwaltungsvorschriften

§ 39
Aufsichtszuständigkeit

(1) Die Sparkassen und die Sparkassen- und Girover-
bände in Nordrhein-Westfalen unterliegen der Aufsicht 
des Landes. Die Aufsichtszuständigkeit erfasst auch 
andere Unternehmen des S-Finanzverbundes Nordrhein-
Westfalen, jedoch nur hinsichtlich ihrer in den §§ 4 
Abs. 2, 37 festgelegten Aufgaben.

(2) Aufsichtsbehörde ist das Finanzministerium.

§ 40
Befugnisse der Sparkassenaufsicht, 

zugleich als Aufsicht über 
die Mitglieder des S-Finanzverbundes 

Nordrhein-Westfalen

(1) Die Sparkassenaufsicht erstreckt sich darauf, dass 
Verwaltung und Geschäftsführung der Sparkasse den 
Gesetzen und der Satzung entsprechen.

(2) Die Aufsichtsbehörde kann sich jederzeit über die 
Angelegenheiten der Sparkasse unterrichten, insbeson-
dere sämtliche Geschäfts- und Verwaltungsvorgänge 
nachprüfen sowie Berichte und Akten anfordern. Hierbei 
kann sie sich der Prüfungseinrichtung des zuständigen 
Sparkassen- und Giroverbandes bedienen. Im Rahmen 
ihrer Befugnisse können die Aufsichtsbehörde und die 
Prüfungsstelle des zuständigen Sparkassen- und Giro-
verbandes auch an den Sitzungen des Verwaltungsrates 
und seiner Ausschüsse teilnehmen.

(3) Die Aufsichtsbehörde kann verlangen, dass die 
Organe der Sparkasse zur Behandlung einer bestimmten 
Angelegenheit einberufen werden. Sie kann Beschlüsse 
und Anordnungen der Organe der Sparkasse, die das 
geltende Recht verletzen, aufheben und verlangen, dass 
Maßnahmen, die aufgrund derartiger Beschlüsse oder 
Anordnungen getroffen worden sind, rückgängig 
gemacht werden.

(4) Erfüllt eine Sparkasse die ihr gesetzlich obliegenden 
Pfl ichten nicht oder kommt sie dem Verlangen der Auf-
sichtsbehörde nach Absatz 2 nicht nach, so kann die 
Aufsichtsbehörde die Sparkasse anweisen, innerhalb 
einer angemessenen Frist das Erforderlich zu veranlas-
sen. Kommt die Sparkasse der Anweisung nicht inner-

halb der ihr gesetzten Frist nach, so kann die Aufsichts-
behörde an Stelle der Sparkasse das Erforderliche 
anordnen und auf deren Kosten selbst durchführen oder 
durch einen Beauftragten durchführen lassen.

(5) Soweit die Sparkassenaufsicht für die Mitglieder des 
S-Finanzverbundes Nordrhein-Westfalen zuständig ist, 
erstreckt sich die Aufsicht darauf, dass diese ihre in den 
§§ 4 Abs. 2, 37 genannten Aufgaben im Einklang mit 
Gesetz und satzungsmäßigem Verbundstatut erfüllen.

§ 41
Befugnisse der Verbandsaufsicht

(1) Die allgemeinen Befugnisse der Aufsicht nach § 40 
fi nden auf die Verbandsaufsicht entsprechende Anwen-
dung.

(2) Die staatliche Aufsicht über die Prüfungsstellen der 
Sparkassen- und Giroverbände erstreckt sich auch auf 
die Einhaltung der in der Satzung (§ 33) festgelegten 
Vorgaben. Die Aufsicht wird ihre Maßnahmen auf die-
sem Gebiet planmäßig offen legen.

(3) Die Aufsichtsbehörde kann bei Bedarf Sonderprü-
fungen durchführen und geeignete Maßnahmen einleiten. 
Sie kann dabei externe Stellen auf Kosten des Sparkas-
sen- und Giroverbandes beauftragen.

(4) Die Kosten für die Aufsicht über die Prüfungsstellen 
der Sparkassen- und Giroverbände trägt der Sparkas-
sen- und Giroverband. Die entsprechende Kostenumlage 
wird bei diesem jährlich erhoben. Das Nähere über die 
Erhebung der Umlage, insbesondere den Verteilungs-
schlüssel und das Umlageverfahren, bestimmt das 
Finanzministerium durch Rechtsverordnung.

§ 42 
Verwaltungsvorschriften

Die Aufsichtsbehörde erlässt die zur Durchführung die-
ses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften 
(Allgemeine Verwaltungsvorschriften – AVV –).

D. 
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 43
Versorgungslasten

Die Sparkasse trägt die Versorgungslasten für die ehe-
maligen Dienstkräfte des Trägers, die bei Eintritt des 
Versorgungsfalles bei der Sparkasse tätig gewesen sind, 
sowie die Versorgungslasten für ihre versorgungsberech-
tigten Hinterbliebenen.

§ 44
Übergangsregelung für die Haftung ab dem 19. Juli 2005 

bis zum 31. Dezember 2015

Die Träger der Sparkassen am 18. Juli 2005 haften für 
die Erfüllung sämtlicher zu diesem Zeitpunkt bestehen-
den Verbindlichkeiten des jeweiligen Instituts. Für sol-
che Verbindlichkeiten, die bis zum 18. Juli 2001 verein-
bart waren, gilt dies zeitlich unbegrenzt, für danach bis 
zum 18. Juli 2005 vereinbarte Verbindlichkeiten nur, 
wenn deren Laufzeit nicht über den 31. Dezember 2015 
hinausgeht. Die Träger werden ihren Verpfl ichtungen 
aus der Gewährträgerhaftung gegenüber den Gläubigern 
der bis zum 18. Juli 2005 vereinbarten Verbindlichkeiten 
umgehend nachkommen, sobald sie bei deren Fälligkeit 
ordnungsgemäß und schriftlich festgestellt haben, dass 
die Gläubiger dieser Verbindlichkeiten aus dem Vermö-
gen des jeweiligen Instituts nicht befriedigt werden kön-
nen. Verpfl ichtungen der Sparkassen aufgrund eigener 
Gewährträgerhaftung oder vergleichbarer Haftungszu-
sage oder einer durch die Mitgliedschaft in einem Spar-
kassenverband als Gewährträger vermittelten Haftung 
sind vereinbart und fällig im Sinne von Satz 1 bis 3 in 
dem gleichen Zeitpunkt wie die durch eine solche Haf-
tung gesicherte Verbindlichkeit. Mehrere Träger haften 
als Gesamtschuldner, im Innenverhältnis entsprechend 
ihren Anteilen am Stammkapital des jeweiligen Insti-
tutes.
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§ 45 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig treten außer Kraft

–  das Gesetz über die Sparkassen sowie über die Spar-
kassen- und Giroverbände (Sparkassengesetz – SpkG –) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Septem-
ber 2004 (GV. NRW. S. 521),

–  die Artikel 2 und 3 des Gesetzes zur Änderung des 
Sparkassengesetzes und über den Zusammenschluss 
der Sparkassen- und Giroverbände vom 8. März 1994 
(GV. NRW. S. 92),

–  die Verordnung zur Regelung des Geschäftsrechts und 
des Betriebes der Sparkassen in Nordrhein-Westfalen 
(Sparkassenverordnung – SpkVO –) vom 15. Dezember 
1995 (GV. NRW. S. 1255).

763
Artikel 2

Änderung des Gesetzes 
über die Beaufsichtigung der Versicherungs-
unternehmen und der Versorgungswerke der 
Freien Berufe im Land Nordrhein-Westfalen

Das Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungs-
unternehmen und der Versorgungswerke der Freien 
Berufe im Land Nordrhein-Westfalen vom 20. April 1999 
(GV. NRW. S. 154) wird wie folgt geändert:

Nach § 3 wird der folgende § 4 eingefügt:

„§ 4 
Kosten der Versicherungsaufsicht

Die Kosten für die Versicherungsaufsicht nach § 1 und 
§ 3 tragen die beaufsichtigten Einrichtungen. Das 
Nähere über die Erhebung der Gebühren bestimmt das 
Finanzministerium durch Rechtsverordnung.“

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 18. November 2008

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

– GV. NRW. 2008 S. 696
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Gesetz zur Änderung 
der gesetzlichen Befristungen 

im Zuständigkeitsbereich des Innenministeriums
Vom 18. November 2008

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung 
der gesetzlichen Befristungen 

im Zuständigkeitsbereich des Innenministeriums

113

Artikel 1

Das Gesetz über die Landesfarben, das Landeswappen 
und die Landesfl agge vom 10. März 1953 (GV. NRW. 
S. 219), geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
18. Mai 2004 (GV. NRW. S. 248), wird in § 6 wie folgt 
geändert:

Die Angabe „bis zum Ablauf des Jahres 2008“ wird 
durch die Angabe „bis zum Ablauf des Jahres 2013 und 
danach alle fünf Jahre“ ersetzt.

113

Artikel 2

Das Gesetz über das öffentliche Flaggen vom 10. März 
1953 (GV. NRW. S. 220) i. d. F. des Gesetzes zur Ände-
rung des Gesetzes über das öffentliche Flaggen vom 
12. Juli 1960 (GV. NRW. S. 283), geändert durch Arti-
kel 7 des Gesetzes vom 18. Mai 2004 (GV. NRW. S. 248), 
wird in § 2 wie folgt geändert:

Die Angabe „bis zum Ablauf des Jahres 2008“ wird 
durch die Angabe „bis zum Ablauf des Jahres 2013 und 
danach alle fünf Jahre“ ersetzt.

113

Artikel 3

Das Gesetz über die Stiftung eines Feuerwehr-Ehrenzei-
chens vom 23. November 1954 (GV. NRW. S. 351), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 8. Juli 2003 (GV. NRW. 
S. 420), wird wie folgt geändert:

In § 9 Satz 2 wird die Angabe „31. Dezember 2008“ 
durch die Angabe „30. September 2011“ ersetzt.

20020

Artikel 4

Das Gesetz zur Verbesserung der Korruptionsbekämp-
fung und zur Errichtung und Führung eines Vergabe-
registers in Nordrhein-Westfalen (Korruptionsbekämp-
fungsgesetz – KorruptionsbG) vom 16. Dezember 2004 
(GV. NRW 2005 S. 8) wird in § 23 wie folgt geändert:

Die Angabe „28. Februar 2009“ wird durch die Angabe 
„31. Dezember 2010“ ersetzt.

2005

Artikel 5

Das Gesetz über die Organisation der Landesverwaltung 
– Landesorganisationsgesetz ‚LOG NRW‘ – vom 10. Juli 
1962 (GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes zur Aufl ösung des Landesversicherungs-
amtes vom 20. November 2007 (GV. NRW. S. 588), wird 
in § 30 Satz 2 wie folgt geändert:

Die Angabe „mit Ablauf des 31. Dezember 2008“ wird 
durch die Angabe „mit Ablauf des 31. Dezember 2013“ 
ersetzt.



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 32 vom 28. November 2008 707

2030

Artikel 6

Das Beamtengesetz für das Land Nordrhein – Westfalen 
(Landesbeamtengesetz – LBG NRW) vom 1. Mai 1981 
(GV. NRW. S. 234, ber. 1982 S. 256), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Oktober 2007 (GV. 
NRW. S. 393), wird wie folgt geändert:

1.  § 25 a Abs. 8 erhält folgende Fassung:

 „(8) Ämter im Sinne des Absatzes 1 sind

 1.  im Landesdienst die

  1.1  Ämter der erstmalig als Referatsleiter in den 
obersten Landesbehörden oder den diesen 
angegliederten Dienststellen eingesetzten 
Beamten sowie die mindestens der Besol-
dungsordnung B 4 angehörenden Ämter der in 
den obersten Landesbehörden oder den diesen 
angegliederten Dienststellen tätigen Beamten,

  1.2  mindestens der Besoldungsgruppe A 15 oder 
der Besoldungsordnung B angehörenden 
Ämter der Leiter von Behörden, Einrichtun-
gen und Landesbetrieben sowie von Justiz-
vollzugsanstalten,

  1.3  der Besoldungsgruppe A 16 oder der Besol-
dungsordnung B angehörenden Ämter der Lei-
ter von Teilen (Abteilungen oder Gruppen) der 
den obersten Landesbehörden nachgeordneten 
Behörden, Einrichtungen und Landesbetrie-
ben sowie von Justizvollzugsanstalten,

  1.4  Ämter der Leiter öffentlicher Schulen sowie 
der Leiter von Studienseminaren,

  1.5  Ämter der als Leiter einer Oberfi nanzdirektion 
eingesetzten Beamten, die zugleich Bundesbe-
amte sind, sowie das Amt des Leiters der Zen-
tralstelle für die Vergabe von Studienplätzen,

 2.   im Dienst der Gemeinden und Gemeindeverbände 
die Ämter der Leiter von Organisationseinheiten, 
die dem Hauptverwaltungsbeamten oder einem 
anderen Wahlbeamten oder diesem in der Füh-
rungsfunktion vergleichbaren Beschäftigten un-
mittelbar unterstehen, sofern in der Hauptsatzung 
allgemein für diese Ämter die Übertragung auf 
Probe bestimmt ist,

 3.  im Dienst der sonstigen der Aufsicht des Landes 
unterstehenden Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts die Ämter, die 
nach Maßgabe einer von der zuständigen obersten 
Aufsichtsbehörde zu erlassenden Rechtsverord-
nung dazu bestimmt werden.

  Bei jeder Beförderung in ein Amt, das von den Num-
mern 1.1 bis 1.4 erfasst wird, ist erneut eine Probezeit 
zu leisten.“

2.  § 25 b wird gestrichen.

3.   In § 78 Abs. 1 Satz 1 werden die Angaben „; diese 
Regelung ist bis zum 31. Dezember 2008 befristet“ 
gestrichen.

4.  § 195 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 7 wird aufgehoben.

 b)  Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 7.

 c)  Der bisherige Absatz 9 wird aufgehoben.

 d)   Der bisherige Absatz 10 wird Absatz 8 und erhält 
folgende Fassung:

   „(8) Für Landräte gelten die Absätze 1 bis 7 ent-
sprechend.“

5.  In § 197 Abs. 3 wird Satz 2 gestrichen.

6.  In § 202 Abs. 4 wird Satz 2 gestrichen.

7.  In § 224 Abs. 3 wird Satz 2 gestrichen.

2250

Artikel 7

Das Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landespressegesetz NRW) vom 24. Mai 1966 (GV. NRW. 

S. 340), zuletzt geändert durch Artikel 29 des Gesetzes 
vom 18. Mai 2004 (GV. NRW. S. 248), wird in § 27 Abs. 3 
wie folgt geändert:

Die Angabe „31. Dezember 2008“ wird durch die Angabe 
„31. Dezember 2013“ ersetzt.

7134

Artikel 8

Das Gesetz über die Landesvermessung und das Liegen-
schaftskataster (Vermessungs- und Katastergesetz – 
VermKatG NRW) vom 1. März 2005 (GV. NRW. S. 174) 
wird wie folgt geändert:

1.   In § 25 Abs. 6 wird die Angabe „§§ 118 bis 122“ durch 
die Angabe „§§ 121 bis 125“ ersetzt.

2.   In § 31 Abs. 1 wird das Datum „31. Januar 2009“ 
durch das Datum „31. Dezember 2013“ ersetzt.

7134

Artikel 9

Im Gesetz betreffend die Ergänzung der Gesetze über die 
Errichtung von Marksteinen vom 7. Oktober 1865 und 
vom 7. April 1869 vom 24. Mai 1901 (PrGS. S. 145/PrGS. 
NRW. S. 161), geändert durch Artikel 80 des Gesetzes 
vom 18. Mai 2004 (GV. NRW. S. 248), wird in § 3 das 
Datum „31. Dezember 2008“ durch das Datum „31.  De-
zember 2011“ ersetzt.

822

Artikel 10

Gesetz 
zur Verteilung der Versorgungslasten 

(Versorgungslastenverteilungsgesetz – VLVG)

§ 1
Geltungsbereich

Dieses Gesetz gilt für den Wechsel von Beamten und 
Richtern des Landes sowie Beamten der Gemeinden, der 
Gemeindeverbände und der sonstigen der Aufsicht des 
Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts zu einem der zuvor 
genannten Dienstherrn.

§ 2
Versorgungslastenverteilung bei Eintritt 

des Versorgungsfalles

(1) Wechselt ein Beamter oder Richter in den Dienst 
eines anderen Dienstherrn, beteiligen sich die vorherigen 
Dienstherrn an den Versorgungslasten, die der letzte 
Dienstherr nach versorgungsrechtlichen Regelungen zu 
tragen hat. Jeder beteiligte Dienstherr leistet einen bei 
Eintritt des Versorgungsfalles festzulegenden Anteil an 
den Versorgungsbezügen. Der Anteil bemisst sich auf der 
Grundlage der bei dem jeweiligen Dienstherrn zu 
berücksichtigenden Zeiten sowie des jeweils zuletzt 
erreichten Beförderungsamtes. Zeiten im Beamtenver-
hältnis auf Widerruf werden nicht einbezogen.

(2) Absatz 1 gilt auch, wenn der Wechsel vor Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes, der Eintritt in den Ruhestand nach 
Inkrafttreten erfolgt.

§ 3
Abfi ndungsvereinbarung

Anstelle der Versorgungslastenverteilung nach § 2 kann 
im Falle eines Dienstherrnwechsels jederzeit, auch noch 
nach Eintritt in den Ruhestand, eine Versorgungslasten-
teilung durch eine Abfi ndungsvereinbarung zwischen 
den Dienstherrn getroffen werden.

§ 4
Inkrafttreten, Berichtspfl icht

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 
Kraft.
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Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 31. 
Dezember 2013 über die Erfahrungen mit diesem Gesetz.

Artikel 11

Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 18. November 2008
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